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[GAD will mit 60 -Tonnen-LKW 
Stro -3en entlasten ' 14 , 

1 

15.02.2005 

Der LGAD spricht sich für die Einführung und Zulassung von 
LKW mit einem Gesamtgewicht von bis zu 60 Tonnen aus. Bis -
her ist generell ein Gesamtgewicht von 40 Tonnen zugelassen. 

,,Der 60 -Tonner ist fur uns die 
ökologisch und ökonomisch 
sinnvollste Antwort auf das Ver -
kehrswachstum der Zukunft. 
Aber er entbindet den Bund 
nicht von seiner Verantwortung 
fur einen nachfragegerechten 
Aus- und Neubau der Verkehrs -
infrastruktur", betonte im Rah -
men eines LGAD-Presse -
gespräches Gerhard Riemann, 
Vorsitzender des Verkehrsaus -
schusses des Bundesverbandes 
des Deutschen Groß- und 
Außenhandels in München. Bei 
dieser Gelegenheit wurde ein 
solches innovatives Transport -
fahrzeug vorgestellt. 

Die volkswirtschaftlichen Ko -
sten durch Belastungsspitzen 

und Staus schlagen mit jährlich 
rund 100 Milliarden € und da -
mit dem Fünffachen des Ver -
kehrshaushalts des Bundes bei 
Verbrauchern und Unternehmen 
zu Buche. Auch vor dem Hinter -
grund von Prognosen des Bun -
desverkehrsministeriums, das 
für den Zeitraum von 1997 bis 
2015 von einem Verkehrs -
wachstum von 64 % ausgeht, 
rechnete Riemann vor: ,,Künftig 
würden drei 60 -Tonnen-LKW 
die Gütermengen aufnehmen, 
für die heute fünf LKW unter -
wegs sein müssen." So benöti -
gen drei heute übliche 40 -Ton -
ner 172 Meter Straße, zwei 60-
Tonner für die gleiche Menge 
Güter nur eine Straßenlänge von 
130 Meter. Auch beim Spritver- 

6ŒTonnen-U(W vor LGAD-Houptgeschoftsstelle in unc1in 

brauch schneidet der 60 -Tonnen -
LKW mit 16 Litern per 1.000 
Tonnenkilometer deutlich besser 
ab als die heutigen 40 -Tonner 
mit 19 Litern. 

Gerade im Transitland Bayern 
sei eine Entlastung der Straßen 
dringend notwendig, sagte 
LGAD-Verkehrsexperte Walter 
Mackholt. So werde für den 
Warenaustausch mit den Staaten 
in Ost- und Südostmitteleuropa 

bis 2015 mit einem Anstieg um 
160 % gerechnet. 

Auch die fortdauernden Proble -
me beim Alpentransit forderten 
eine Lösung: ,,Solange der 
Schienenverkehr nicht leis -
tungsfähig ist, ist es unredlich, 
den LKW zum Sündenbock zu 
erklären, dirigistisch durch 
Fahrverbote einzugrenzen und 
noch mit überhöhten Brenner -
Mauten abzukassieren." 

LKW-Maut: Grundlagen für 
die Berechnung 
Seit Jahresbeginn gilt die 
LKW-Maut. Wenn auch mit 
Verspätung: Technisch funk -
tionert das System nach ersten 
Erfahrungen zuverlässig. Unsi -
cherheit besteht dagegen noch 
bei der Verteilung der Kosten. 
BGA-Verkehrsexperte Ger -
hard Riemann warnt: ,,Um die 
Qualität der Logistikdienstleis -
tungen auf hohem Niveau zu 
halten, darf es nicht zu einem 
Preiskrieg zu Lasten des einen 
oder anderen kommen". 

Zur Weiterberechnung der Maut 
im Stückgut- und Teilladungs -
verkehr werden von den Spedi -
teuren unterschiedliche Berech -
nungsgrundlagen verwendet. 
Dafür werden die Mauttabellen 
der Branchenverbände herange 
zogen (z.B. BGL- oder Versa -
Tabellen) oder unternehmensei -
gene Tabellen verwendet. Eine 
direkte Vergleichbarkeit der 
erhobenen Mautzuschläge ist 
nicht möglich, da als Berech -
nungsgrundlage unterschiedli- 

che Mautsätze verwendet wer -
den und die Berücksichtigung 
von Leerkilometern und admi -
nistrativen Mautkosten nicht 
einheitlich erfolgt. Für die Verla -
der kommt es darauf an, Klarheit 
über die tatsächlichen Maut -
kosten zu erhalten. Deshalb soll -
ten die Mautkosten in den Rech -
nungen separat ausgewiesen und 
die Berechnungsgrundlage hin- 

terfragt werden. Zusätzlich sind, 
hauptsächlich aufgrund der ge -
stiegenen Kosten für Diesel, nach 
Branchenberichten die Preise 
zwischen 2,5 und 6 % angehoben 
worden. Die Versa -Tabellen fin -
den Sie im Internet unter 
httpJ/www.logistik-inside.de 
im Bereich Downloads, die 
BGL-Tabellen unter 
http://www.bgl.ev.de. 

Wichtiger Termin 
LGAD-Verhandstag 2005 

am Dienstag, 28. Juni, in München 
Bitte schon jetzt vormerken! 
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KURZ NOTIERT 
Neue Internetseite zu den 
Amtsblättern der Europäi -
schen Union 

Mit einer neuen Version der 
EUR-Lex Datenbank können 
jetzt Amtsblätter, Verträge, 
Gesetzgebung, Vorschläge zu 
Rechtsakten, Rechtsprechung, 
Parlamentarische Anfragen 
und sonstige Dokumente von 
öffentlichem Interesse online 
abgefragt werden. Die neuen 
Internetseiten umfassen auch 
das CELEX-Angebot (Recht -
sprechungsdatenbank) und 
ermöglichen in 20 Sprachen 
einen kostenlosen und einfa -
chen Zugang zur größten be -
stehenden Dokumentendaten -
bank für das EU-Recht. Die 
Amtsblätter sind im Internet 
auf den Seiten der Europäi -
schen Union in der Rubrik 
,,Eur-Lex" zu finden: 
http://europa.eu.intleur-lex!de 

Unverzüglicher 
Widerspruch des Arbeit -
gebers bei Befristungen 

Ein befristetes Arbeitsverhält -
nis, das nach Ablauf der Zeit, 
für die es eingegangen ist, mit 
Wissen des Arbeitgebers fort -
gesetzt wird, gilt nach § 15 
Absatz 5 Teilzeit- und Befris -
tungsgesetz (TzBfG) als auf 
unbestimmte Zeit verlängert, 
wenn der Arbeitgeber nicht 
unverzüglich widerspricht. 
Ein Widerspruch des Arbeit -
gebers kann bereits vor dem 
vereinbarten Vertragsende er -
klärt werden. Das ist der Fall, 
wenn der Arbeitgeber dem Ar -
beitnehmer kurz vor Ablauf 
der Vertragslaufzeit einen be -
fristeten Anschlussvertrag an -
bietet. So kann der Eintritt ei -
nes unbefristeten Arbeitsver -
hältnisses, wie es im Gesetz 
fiktiv angenommen wird, auch 
daim verhindert werden, wenn 
der Arbeitnehmer nach dem 
Ablauf der Vertragslaufzeit 
zunächst weiter beschäftigt 
wird, der angebotene befriste -
te Arbeitsvertrag aber letztlich 
nicht zustande kommt. 

Neue steuerliche Regelungen 
seit 1.Januar 2005 
Neben dem Inkrafttreten der 
letzten Stufe der Steuerreform 
2000 wurden weitere steuerli -
che Änderungen beschlossen, 
die seit dem 1. Januar 2005 
gelten. Es handelt sich dabei 
um folgende Änderungen: 

• Besteuerung von Altersein -
künften und Altersvorsorge -
aufwendungen: 
Der Übergang zur nachgelager -
ten Besteuerung der Renten be -
ginnt schrittweise mit einem 
steuerpflichtigen Anteil von 
50 % im Jahr 2005 bis zur voll -
ständigen Steuerpflicht im Jahr 
2040. Im Gegenzug werden die 
Beiträge zur Altersvorsorge 2005 
beginnend mit 60 % schrittweise 
bis zum Jahr 2025 bis zu einer 
Höchstgrenze von 20.000 €/Jahr 
gänzlich steuerfrei gestellt. 

• Besteuerung der Erträge aus 
Kapitallebensversicherungen: 

Zur Hälfte werden Erträge aus 
Kapitallebensversicherungen be -
steuert, die nach dem 31. De -
zember 2004 abgeschlossen sind, 
wenn sie nach Vollendung des 
60. Lebensjahrs des Steuer -
pflichtigen und mindestens 
zwölf Jahre nach Vertragsab -
schluss ausgezahlt werden. 

• Kraftfahrzeugsteuer: Für 
wenig schadstoffreduzierte Fahr -
zeuge erhöht sich die Kraftfahr -
zeugsteuer, wie bei Schadstoff -
klasse Euro 1 für Benzinmotoren 
von 10,84 € auf 15,13 € je 
100 cm' € und bei Dieselmotoren 
von 23,06 € auf 27,35 E. Unver -
ändert bleiben die Steuersätze 
bei ,Euro4', ,D4', ,Euro3', ,D3' 
und ‚Euro 2'. 

• Steueramnestie: Kehren 
Steuerpflichtige bzw. -schuldner 
zur Steuerehrlichkeit zurück, 
können sie eine strafbefreiende 

Wirtschaft warnt vor gravierender 
Sicherheitslücke bei Steuer-SoIware ,,Elster" 
Die elektronische Übermittlung 
der Umsatzsteuervoranmeldun -
gen über die Steuersoftware ,,Els -
ter" ist vom 1. Januar 2005 an ob -
ligatorisch. Kurz vor Projektstart 
sind gravierende Sicherheitsmän -
gel dieser Software bekannt ge -
worden: Steuererklärungen in 
,,Elster" sind leicht manipulierbar. 
Datenspione müssen, um Unter -
nehmen zu schaden, lediglich des- 

sen Steuernummer in Erfahrung 
bringen, die als Pflichtangabe auf 
jeder Rechnung angegeben wer -
den muss. Da viele Firmen dem 
Finanzamt eine Abbuchungser -
mächtigung erteilt haben, können 
drei bis vier Wochen verstreichen, 
bis die Unternehmer bemerken, 
dass ihre elektronischen Steuerer -
klärungen manipuliert wurden 
und ihnen vom Finanzamt zu viel 

Erfolgreiches Jahr für den Außenhandel 

Mit einem Anstieg um 10 % auf 
ein Exportvolumen von rund 
728 Mrd. € bleibt Deutschland 
auch in diesem Jahr voraus -
sichtlich weltweit größter Ex -
porteur vor den USA. Nicht so 
deutlich dagegen der Anstieg 
bei den Importen: Sie haben um 
7,5 % zugelegt. Daraus ergibt 
sich ein Außenhandelsüber -
schuss von rund 156 Mrd. E. Für 
2005 erwarten Regierung und 
Konjunkturforscher Wachstums- 

zahlen zwischen 4 und 6 %. 
Während beispielsweise das In -
stitut der deutschen Wirtschaft 
Köln (1W) im Export einen 
wichtigen Impuls für den Auf -
schwung sieht, warnt der Groß -
und Außenhandel vor solchen 
Erwartungen: nur ein kleiner 
Teil der Binnenwirtschaft werde 
von Außenhandelserfolgen pro -
fitieren. Der BGA geht bei sei -
ner Prognose von 5 % von ei -
nem Abflauen der Weltwirt- 

Erklärung bei gleichzeitiger gün -
stiger ,,Nachversteuerung" noch 
bis zum 31. März 2005 abgeben. 
Allerdings müssen bei Erklärun -
gen, die vom 1. Januar bis 31. 
März 2005 abgegeben werden, 
35 % aus den erklärten Einnah -
men als pauschale Steuer ent -
richtet werden. 

• Elektronische Übermitt -
lung von Steueranmeldungen: 
Lohnsteueranmeldungen und 
Umsatzsteuervoranmeldungen 
müssen auf elektronischem 
Wege an die Finanzbehörde 
übermittelt werden. 

• Sachbezugswerte: Beträge, 
die für die Verpflegung angesetzt 
werden, erhöhen sich laut Sach -
bezugsverordnung je Kalen 
tag auf 1,46 € für Frühstück un 
auf 2,61 € je Mittag- und Abend -
essen. Es gelten ebenfalls neue 
Pausehbeträge für Verpflegungs -
mehraufwendungen und Über -
nachtungskosten bei Auslands -
dienstreisen und -geschäfts -
reisen. Ein aktualisiertes Reise -
kostenmerkblatt ist beigefügt. 

Geld abgebucht wurde. Grund für 
diese Sicherheitslücke ist der bis -
lang fehlende Kennwortschutz 
beim Zugang zu „Elster". Die Fi -
nanzverwaltung arbeitet inzwi -
schen daran, diese Sicherheits -
lücke zu schließen, allerdings ist 
eine Lösung nicht vor 2006 zu er -
warten. Um zu verhindern, ce 
Unternehmern überhöhte Beträge 
ohne ihr Wissen von der Steuer -
kasse abgebucht werden, sollten 
sie bis dahin ihr Lastschriftverfah -
ren mit dem Finanzamt kündigen. 

schaft und einem weiter steigen -
den Euro-Wechselkurs aus. 
Ebenso ließen Unsicherheit über 
das Defizit in den USA, eine 
leichte Abschwächung der 
Nachfrage aus China sowie die 
nach wie vor schwache Binnen -
konjunktur, begründet durch 
Pessimismus und mangelnde 
Reformbereitschaft in Deutsch -
land, niedrigere Wachstumszah -
len vermuten. Allerdings beste -
he auch Grund zu Optimismus, 
weil durch die EU-Erweiterung 
langfristige Wachstumsmärkte 
in greifbare Nähe gerückt seien. 
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Gro3er Erfo l g bei Abschluss von 
Ausbildungsverträgen 
Ein Zuwachs um 9,2 % bei den 
abgeschlossenen Ausbildungs -
verträgen für Kaufleute im 
Groß- und Außenhandel bis zum 
30. September 2004 gegenüber 
dem Vorjahreszeitraum ver -
zeichnet eine kürzlich veröffent -
lichte Statistik des Bundesinsti -
tuts für Berufsbildung (BIBB). 
Der Anstieg liegt weit über den 
Zuwachsraten des Handels ins -
gesamt (4,6 %) und der gesam- 

ten Wirtschaft (2,8 %). Der Er -
folg bei den Neuabschlüssen fir 
Kaufleute im Groß- und Außen -
handel stellt eine beachtliche 
Trendwende gegenüber den letz -
ten fünf Jahren dar, in denen die 
Zahlen der neu abgeschlossenen 
Ausbildungsverträge teilweise 
stark rückläufig waren. Lässt 
man dabei die öffentlich finan -
zierten Ausbildungsverhältnisse 
außer Betracht, so zeigt sich, 

dass 4,5 % mehr betriebliche 
Ausbildungsplätze geschaffen 
werden konnten. Diese positiven 
Ergebnisse machen die Leistung 
der Betriebe des Groß- und 
Außenhandels für den Ausbil -
dungsmarkt deutlich. Sie liefern 
ein starkes Argument gegen die 
- auch im kommenden Jahr si -
cherlich nicht ausbleibenden - 

Rufe nach einer Ausbildungs -
platzabgabe. 

Historisch niedriger Krankenstand senkt Lohnkosten 

9 r Krankenstand ist im Jahr 004 auf 3,4 % und damit auf 
das niedrigste Niveau seit Ein -
führung der Lohnfortzahlung 
im Jahr 1970 gesunken. 1m Vor -
jahr lag er bereits mit einem 
Jahresdurchschnitt von 3,6 % 
erstmals unter 4 %. Dagegen 

betrug die Zahl der Kranken -
stände in den 70er Jahren über 
5 % und in den 80er Jahren zwi -
schen 4,4 und 5,7 %. Der nied -
rige Krankenstand führt zu ei -
ner deutlichen Entlastung der 
Arbeitgeber durch sinkende 
Lohnnebenkosten. Nach ersten 

Schätzungen dürfte der Rück -
gang des Krankenstands allein 
im Jahr 2004 zu einer Senkung 
der Lohnfortzahlung um rund 
1 Mrd. € beigetragen haben, 
nachdem bereits 2003 etwa 
1,5 Mrd. € eingespart werden 
konnten. 

Widerruf übertariflicher Zulagen 
Eine formularmäßig im Ar -
beitsvertrag verwendete Klau -
sel, mit der sich der Arbeitgeber 
den jederzeitigen unbeschränk -
ten Widerruf übertariflicher 
Lohnbestandteile und anderer 
Leistungen vorbehält, wie dies 

in unseren Musterarbeits -
verträgen vereinbart ist, wurde 
- wie bereits mitgeteilt - vom 
LAG Hamm für unwirksam er -
klärt. Gegenteiliger Auffassung 
ist das LAG Berlin, das eine 
solche Klausel für zulässig hält. 

Nunmehr wurde der Fall dem 
Bundesarbeitsgericht vorgelegt, 
das in seiner Entscheidung vom 
12. Januar eine differenzierte 
Auffassung vertreten hat. 
Danach ist die Vereinbarung ei -
nes Widerrufsrechts nach Auf -
fassung der Richter für den Ar -
beitnehmer jedenfalls dann zu -
mutbar und deshalb wirksam, 
wenn ihm die tarifliche oder 
mindestens die übliche Vergü -
tung verbleibt und der Schutz 
gegenüber Änderungskündi- 

gungen nicht umgangen wird. 
Das setzt voraus, dass der Wi -
derruf höchstens 25 bis 30 % 
der Gesamtvergütung erfasst. 
Darüber hinaus darf der Wider -
ruf nicht ohne Grund erfolgen. 
Dies muss sich aus der vertrag -
lichen Regelung selbst ergeben, 
die zumindest auch die Art der 
Widerrufsgründe (z. B. wirt -
schaftliche Gründe, Gründe im 
Verhalten des Arbeitnehmers) 
benennen muss. Sind diese 
Gründe nicht benannt, führt 
dies zur Unwirksamkeit der Wi -
derrufsregelung. 

Schadenersatz bei FreisteIungsangeboten 
im Rahmen der Altersteilzeit 
In einem Fall, in dem der Ar -
beitgeber dem Arbeitnehmer 
eine Altersteilzeit mit einer 
gänzlichen Freistellung in der 
Arbeitsphase angeboten hat, 
sieht das Bundesarbeitsgericht 
Schadenersatzansprüche des Ar -
beitnehmers gegenüber dem Ar -
beitgeber für begründet an, weil 
dieses Angebot nicht geeignet 
war, den Rentenzugang zu ge -
währleisten. Denn diese Be- 

stimmung setzt voraus, dass die 
Altersteilzeitvereinbarung eine 
Herabsetzung auf die Hälfte der 
bisherigen wöchentlichen Ar -
beitszeit beinhaltet. 

Nur vorübergehende Freistel -
lungen von der Arbeitsleistung 
sind in der Arbeitsphase aller -
dings möglich, wenn ein unvor -
hersehbares betriebliches Ereig -
nis eingetreten ist, der Arbeit- 

nehmer weiterhin dienstbereit 
bleibt und der Verfügungsmacht 
des Arbeitgebers untersteht. 
Primär wichtig ist, dass der Ar -
beitnehmer vor jeder Altersteil -
zeitvereinbarung verpflichtet 
werden sollte, eine Rentenaus -
kunft vorzulegen, damit ein 
Rentenzugang nach Beendi -
gung der Altersteilzeitvereinba -
rung sichergestellt werden kann. 

Wir stellen Muster-Altersteil -
zeitverträge zur Verfügung und 
beraten Sie gerne. 

KURZ NOTIERT 
Verteilung der Arbeitszeit 
bei Teilzeitverlangen 
Der Arbeitnehmer muss die 
Verringerung seiner arbeitsver -
traglich vereinbarten Arbeits -
zeit und den Umfang der Ver -
ringerung spätestens drei Mo -
nate vor deren Beginn geltend 
machen. Dabei soll er dem Ge -
setzeswortlaut nach die ge -
wünschte Verteilung der Ar -
beitszeit angeben. Beides kann 
mündlich erfolgen. DerArbeit -
geber hat mit dem Arbeitneh -
mer die gewünschte Verringe -
rung der Arbeitszeit mit dem 
Ziel einer Vereinbarung zu 
erörtern. Er soll mit dem Ar -
beitnehmer Einvernehmen 
über die von ihm festzulegende 
Verteilung der Arbeitszeit er -
reichen. Daraus ergibt sich ei -
nem Urteil des Bundesarbeits -
gerichts zufolge: 
1. Der Arbeitnehmer kann ent -
scheiden, ob er ausschließlich 
die Herabsetzung der vertrag -
lich vereinbarten Arbeitszeit 
beansprucht oder ob er zusätz -
lich eine bestimmte Verteilung 
der so verringerten Arbeitszeit 
verlangt. Er kann die Verringe -
rung der Arbeitszeit davon ab -
hängig machen, dass der Ar -
beitgeber der gewünschten 
Verteilung zustimmt. 
2. Der Arbeitnehmer ist nicht 
verpflichtet, bereits mit dem 
Antrag auf Herabsetzung der 
Arbeitszeit verbindlich anzuge -
ben, in welcher Weise die Ar -
beitszeit verteilt werden soll. 
3. Will der Arbeitnehmer eine 
bestimmte Verteilung der Ar -
beitszeit erreichen, muss er sei -
nen Wunsch spätestens in das 
Erörterungsgespräch mit dem 
Arbeitgeber einbringen. 

BITTE BEACHTEN SIE 
UNSERE BEILAGEN: 

IGAD-Verban dsf arum: 
Krankheit, Kündigung, Enigelifonizahlung 

Erläuterungen zum 
GAD -Musterarbeitsvertrag 2005 

Altersvursurgeaufwendungen 

Merkblatt Reisekosten und 
Reisekostenvergütungen 

GIll: Qualitätsmanagement im Großhandel 

Factoring - Ihr Schlüssel zur liquidität 

Buchbesprechungen 
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KURZ NOTIERT 
Fahrzeugschein mitnehmen 
Das Bundesverkehrsministeri -
um empfiehlt, bei Abmeldung 
eines Fahrzeugs auf der Aus -
händigung des entwerteten 
Fahrzeugscheins zu bestehen. 
So ist eine problemlose Ab -
wicklung einer Wiederzulas -
sung des Fahrzeugs in einem 
anderen EU-Staat möglich. 
Grundlage dieser Empfehlung 
ist die Umsetzung von EU -
Richtlinien zur Vereinheitli -
chung der Fahrzeugdokumente. 

Wir trauern um 

Herrn Kurt 
Kleiner, Seni -
orchef unserer 
Mitgliedsfirma 
Konrad Klei -
ner GmbH & 
Co. KG, Sa -

nitär, Heizungs- und Fliesen -
großhandel in Mindeiheim, der 
am 15. Januar 79 -jährig ver -
starb. Über fünf Jahrzehnte 
setzte sich Kurt Kleiner mit 
unglaublicher Energie, Tatkraft 
und Elan für seine Firma ein, 
die vor 150 Jahren gegründet, 
eines der ältesten Unterneh -
men dieser Branche in 
Deutschland ist. Seine soziale 
Einstellung, seine vorbildliche 
Korrektheit und sein Pflichtbe -
wusstsein schufen ein einzig -
artiges Betriebsklima. Er war 
Ehrenringträger der Stadt Mm -
delheim und langjähriger 
Stadtrat sowie Kreisrat. Der 
LGAD trauert in dankbarer Er -
innerung um eine große Unter -
nehmerpersönlichkeit. 
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Bewährter Service in neuen Räumen 
In ihr neues Dienstleistungs -
zentrum am Hauptsitz Nürnberg 
eingezogen ist die Ad. & Hch. 
Wagner GmbH & Co. KG. Das 
1888 gegründete Familienunter -
nehmen vertreibt medizintechni -
sche Geräte für Zahnärzte, zahn -
technische Labore und Univer -
sitäten. Die neue ansprechende 
Umgebung ermöglicht eine Aus -
stellung des breiten Produkt -
spektrums. Dazu bietet das in die 
dental bauer-Firmengruppe inte -
grierte Unternehmen seinen 
Kunden einen umfassenden Ser -
vice und Expertenwissen an. So 
vermittelt es beispielsweise Pra -
xisabgaben, erstellt Wertgutach -
ten und veranstaltet - jetzt in 
neuen komfortablen Räumen - 

Seminare etwa zu Marketing und 

Bei der Einweihung mit dabei (von links): 
Die Bundestagsabgeordnete Dagmar Wöhrl, wirtschafts -
polit sche Sprecherin der Unions-Bundeslagsfrakhon, 
Dr. Michael Förster, Vorsitzender des Zahnärztlichen 
Bezirksverbundes Oberpfalz und der stolze Gastgeber 
Friedrich SigI, Geschïftsföhrer der Fa. Ad. & Hch. Wagner. 

Abrechnungswesen in Zahnarzt -
praxen, aber auch zur richtigen 
,,Work-Life-Balance". 

Arbeitgeberzuschuss zur privaten Krankenversicherung 

Im Zusammenhang mit der Ab -
senkung der Beitragssätze der 
gesetzlichen Krankenversiche -
rung (GKV) zum 1. Juli 2005 
um 0,9 Punkte durch das Gesetz 
zur Anpassung der Finanzierung 
von Zahnersatz ist die Frage 
aufgetaucht, ob auch der maß -
gebliche Beitragssatz für die 
Berechnung des maximalen Ar -
beitgeberzuschusses für privat 
krankenversicherte Arbeitneh -
mer entsprechend abgesenkt 
wird. Wie das Bundesministeri -
um für Gesundheit und Soziale 
Sicherung unter Hinweis auf 
§ 241 a Abs. l; 2. Halbsatz Sozi-
algesetzbuch V (SGB V) mit- 

teilt, wird der Arbeitgeberzu -
schuss nach § 257 Abs. 2 Satz 2 
SGB V zum 1. Juli 2005 um den 
Anteil abgesenkt, um den die 
Mitglieder der GKV belastet 
bzw. die Arbeitgeber entlastet 
werden. Der zur Berechnung 
des maximalen Arbeitgeber 
zuschusses für privat kranken -
versicherte Arbeitnehmer maß -
gebliche Beitragssatz beträgt 
damit ab 1. Juli 2005 13,4 %. 
Bei Zugrundelegung der für 
2005 geltenden Beitragsbemes -
sungsgrenze von 3.525 € pro 
Monat ergibt sich daraus ein 
maximaler Arbeitgeberzuschuss 
in Höhe von 236,18 E. 

Rudolf-Egerer-Preis 
Der von den bayerischen Han -
delsverbänden gestiftete Rudolf -
Egerer-Preis wird auch 2005 für 
Verdienste um die Ausbildung 
zum Handelskaufmann verlie -
hen. LGAD-Mitgliedsfirmen, die 
regelmäßig zur erfolgreichen 
Lehrlingsausbildung beitragen 
und Ausbildungsplätze zur Verfü -
gung stellen, können sich als 
Preisträger bewerben. Bitte mel -
den Sie sich bei Herrn Sattel: 
Tel.: 089/54 59 37 17, 
Fax.: 089/54 59 37 30, 
E-Mail: infolgad.de. ,.. 

Unternehmens -
befragung 
2005 
Um Einfluss auf Kreditbedin -
gungen und Förderpolitik neh -
men zu können, benötigen wir 
Ihre Erfahrungen aus der Praxis 
der Kreditaufnahme. 

Bitte fordern Sie hierzu unseren 
Fragebogen (s. Anlage) an. Sie 
erhalten dann auch einen Son -
derdruck ,,Rating und Finanzie -
rung" kostenlos. 

PERSONALIEN 
RA Peter Bethcke wurde 50 

Seit 19 Jah -
ren gehört er 
der Rechts -
abteilung un -
serer Ge -
schäftsstelle 

-P,M Nürnberg an. 
Am 6. Februar 2005 feierte er 
seinen 50. Geburtstag. Wir gra -
tulieren hierzu sehr herzlich 
Herrn Rechtsanwalt Peter 
Bethcke, besonders auch im 
Namen vieler Mitgliedsfirmen, 
die er ebenso rechtskundig wie 
erfolgreich beraten bzw. vor 
Gericht vertreten hat. Peter 
Bethcke ist als besonnener und 
vor allem im Arbeits-, Tarif -
und Sozialrecht sehr erfahrend 
Jurist bei unseren Mitgliedern, 
wie bei den ,,Vertretem der Ge -
genseite" hoch geschätzt. Wir 
danken ihm nicht nur für seine 
überragende fachliche Qualifi -
kation, sondern ebenso für sei -
ne Treue zum Verband, seine 
Kollegialität und sein sympa -
thisches Auftreten. Alles Gute 
fir die Zukunft! 

KURZ NOTIERT 

Verhaltene Erwartungen 
Die Meinungen zum Wirt -
schaftswachstum 2005 sind ge -
teilt: Einige der Konjunkturfor -
scher (1W, 1fW) prognostizie -
ren ein Plus zwischen 1,5 
2 %. ifo und HWWA erwarte -
ten dagegen zuletzt nur noch 
ein Wachstum um 1 %. Mit 
ihrer Schätzung von 1,25 % 
liegen BGA und Bundesbank 
im Mittelfeld. 

Hauptgeschäftsstelle: 
Max-Joseph -Str. 5,80333 Mönchen, 

Postfach 201337, 
80013 München 

Tel. (089) 55 77 01/02 
Fax: (089) 59 30 15 
e-mail: info@lgad.de 

Geschäftsstelle Nürnberg: 
Sondstr. 29 

90443 Nürnberg 
Tel: (09 11) 20 3180 
Fax: (09 11) 22 16 37 

e-mail: lgadnbg@lgad.de 
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Antidiskriminierungsgesetz: Trouers iei beenden! 
Offener Brief des LGAD-Präsidenten Prof. Dr. Dr. h.c. Erich Greip 

Sehr geehrter 
Herr Bundeskanzler, 

die Pläne zur Einführung des 
Antidiskriminierungsgesetzes 

in den Reihen unserer 
Mitgliedsunternehmen auf Un -
verständnis und Ablehnung. 
Auch mit den Korrekturen, die 
der Gesetzesentwurf nach dem 
„Job -Gipfel" erfahren hat, bleibt 
das Vorhaben für uns inakzepta -
bel. Die modifizierten Pläne aus 
den Reihen der Fraktionen von 
SPD und Bündnis 90/Die Grünen 
sind immer noch weit vom Ziel 
einer 1:1 -Umsetzung der EU -
Richtlinie entfernt. So ist bei -
spielsweise der Entschädigungs -
anspruch auf drei Monatsgehälter 
begrenzt worden, doch diese 
Obergrenze gilt nur für Einstel -
lungen, nicht bei Beförderungen 
der Versetzungen. Gerade fü r 

kleinen und mittelständischen 
Unternehmen, die im Groß- und 
Außenhandel zahlreich vertreten 
sind, können absurde finanzielle 
Forderungen den Ruin bedeuten. 
Weil nach wie vor geplant ist, 

Fühlen Sie sich diskriminiert? 
So viel Prozent der Befragten... 

fühlen sich 
diskriminiert 

aufgrund 
von -

Alter 

beobachteten Benachteiligungen 
bei anderen 

0 000 W9 4,6 
Deutschland 

ES EU-15 5,8 
5,0 

1,6 ethnischer ' .-.----.-----i 15,8 
—22,0 3,0 J Herkunft 

1,6 körperlicher 
Behinderung 

S.6f 11,0 
2,0 

1,0 Religion/Welt-
anschauung 

geistiger 
2,0 [ 

0,7 
2,0 r Behinderung 

0,6 
1,0 

sexueller 
Ausrichtung 

Quelle: Institut der deutschen Wirtschaft Köln 

dass auch Antidiskriminierungs -
verbände aus abgetretenem 
Recht diese Ansprüche wahrneh -
men dürfen, ist abzusehen, dass 
hier ausgebuffte Schadensersatz -
Profis ihre Chance wittern - und 
zwar ohne Rücksicht auf Verluste 
von Existenzen und Arbeitsplät -
zen. Die Betriebe sind faktisch 
gezwungen, umfangreiche Do- 

kumentationen anzulegen und 
Schulungen für ihre Mitarbeiter 
anzubieten. Das bedeutet zu -
sätzliche Bürokratie und damit 
Kostenlasten für die Unterneh -
men, obwohl die Bundesregie -
rung in einem Masterplan die 
ausufernde Bürokratie doch ge -
rade abbauen wollte. 
Eine auf freier Entfaltung des 

Menschen basierende Gesell -
schaftsordnung duldet von ihrem 
Selbstverständnis her keine Dis -
kriminierung. Doch so ehrenwert 
die dem Gesetz zugrundeliegen -
de Intention auch ist, so sehr rich -
tet sich unsere Kritik gegen die 
Obererfüllung der mitgliedsstaat -
lichen Pflichten Deutschlands 
aus der EU-Richtlinie. Wir ap -
pellieren daher an Sie, sehr ge -
ehrter Herr Bundeskanzler: Ori -
entieren Sie sich beim Antidiskri -
minierungsgesetz strikt an dem 
Standard, den die Europäische 
Union uns vorgegeben hat. Stop -
pen Sie alle darüber hinausge -
henden ideologischen Experi -
mente, bevor der Wirtschafts -
standort Deutschland durch das 
Gesetz Schaden erleidet und wei -
tere Arbeitsplätze verloren gehen. 

Hochachtungsvoll 
Ihr 

P . 

Prof. Dr. Dr. h.c. Erich Greipl 

Lohn- und Gehaltstarif gekündigt 
Die Gewerkschaft ver.di hat den 
Lohntarifvertrag für gewerbli -
che Arbeitnehmerinnen und Ar -
beitnehmer in den bayerischen 
Betrieben des Groß- und Außen -
handels und den Gehaltstarif -
vertrag für Angestellte in 
den bayerischen Betrieben des 
Groß- und Außenhandels form -
und fristgerecht zum 31. März 
2005 gekündigt. Nicht gekün -
digt wurde dagegen der allge -
meinverbindliche Manteltarif -
vertrag. ver.di fordert für 2005: 

1) 58 Cent pro Stunde (tabel -
lenwirksam) mehr in jeder Ent -
geltgruppe, 
2) Auszubildendenvergütung 
soll ab 1. September 2005 um 
35 € erhöht werden, 
3) Mindesteinkommen von 
1.502 € bei Vollzeitbeschäfti -
gung - Teilzeit analog, 
4) Laufzeit: 12 Monate. 

Die Forderungen für die Tarif -
runde 2005 weisen große Ähn -
lichkeit mit den Forderungen 

aus der Tarifrunde 2003 auf: Die 
Mindestgehaltsforderung ist 
heuer um 2 € höher als vor zwei 
Jahren, dafür ist eine deutliche 
Mäßigung bei der Forderung 
nach der Erhöhung der Ausbil -
dungsvergütung (2003: Forde -
rung nach einer Erhöhung um 

50 €) zu erkennen. 
Die beiden ersten Verhand -
lungsrunden (1. Runde am Vor -
mittag, 2. Runde am Nachmit -
tag) fanden am 7. April 2005 
statt. Wir halten Sie über den 
Verlauf der Verhandlungen auf 
dem Laufenden. 

Der Termin rückt immer näher 
LGAD-Verbandstag 2005 

am Dienstag, 28. Juni, in München 
Bitte unbedingt vormerken! 
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KURZ NOTIERT 

LGAD-Musterverträge 
2005 abrufbereit 
Die Überarbeitung unserer 
Musterverträge ist abgeschlos -
sen, die notwendige Anpas -
sung an weitreichende gesetz -
liche Änderungen damit voll -
zogen. Ab sofort können die 
neuen Verträge - für kaufmän -
nische Angestellte, gewerbli -
che Arbeitnehmer, angestellte 
Reisende, Aushilfen und ge -
ringfügige Beschäftigte - bei 
der Hauptgeschäftsstelle in 
München bei Frau Ulrich, per 
Telefon 089/54593712, Fax 
089/593015 oder E-Mail 
( recht@lgad.de ) bestellt wer -
den. Soweit Mitgliedschaft 
ohne Tarifbindung besteht (OT -
Mitglieder) bitten wir dies bei 
der Anforderung der Verträge 
anzugeben, da hier gesonderte 
Vertragsmuster zur Verfügung 
stehen. 

Pflichten eines Kreditkar -
teninhabers bei Verlust 
Es besteht keine Ersatzpflicht 
des Kreditkartenunternehmens, 
wenn der Inhaber einer Kredit -
karte die zugehörige PIN - 

auch wenn sie in einer Telefon -
nummer verschlüsselt wird - 
zusammen mit der Karte, 
spielsweise in derselben Ta -
sche, aufbewahrt. Der Kredit -
karteninhaber hat den Verlust 
der Kreditkarte unverzüglich 
nach Bemerken mitzuteilen 
und die Kartensperre zu bean -
tragen. Andernfalls hat er kei -
nen Ersatzanspruch für Bela -
stungen, die vor der Verlust -
meldung und der darauf fol -
genden Kartensperre erfolgt 
sind. Eine Verlustmeldung der 
Karte erst Stunden später, bei -
spielsweise aufgrund eines an -
getretenen Fluges, erkennt das 
OLG Frankfurt nicht als unver -
züglich an. 

Maut -Praxis 
Toll Collect hat die ersten Maut -
Rechnungen an die registrierten 
Nutzer verschickt. Zusätzlich 
wird auch ein Einzelfahrtennach -
weis zugeschickt, der unter ande -
rem jede einzelne Teilfahrt je 
Fahrzeug mit Fahrtstrecke und 
Fahrtzeit ausweist. Dies soll den 
Unternehmen die Kontrolle der 
erhobenen Mautgebühren er- 

möglichen. Je nach Einsatz und 
Anzahl der Fahrzeuge können 
die Einzelfahrtnachweise sehr 
umfangreich sein. Auf welchem 
Weg die Nachweise zugesendet 
werden, wurde bei der Registrie -
rung festgelegt: wahlweise wer -
den sie per Post oder per E-Mail 
als PDF- oder als CSV-Datei zu -
geschickt. Jedes Unternehmen, 
das die Mautabrechnungen de -
tailliert überprüfen will, sollte 
berücksichtigen, dass nur die 

CSV-Dateien eine Weiterverar -
beitung zum Beispiel in Excel 
ermöglichen und somit die einzig 
sinnvolle Form der Mautkontrol -
le darstellen. Eine manuelle 
Überprüfung anhand von Aus -
drucken wird angesichts der Fül -
le der Daten nicht praktikabel 
sein. Prüfen Sie deshalb, welche 
Form des Einzelfahrteimachwei -
ses Sie gewählt haben und veran -
lassen Sie gegebenenfalls bei 
Toll Collect eine Änderung. 

Umsatzsteuerliche Behandlung der Mautgebühr 
Seit 1. Januar 2005 müssen 
Spediteure für die Benutzung 
von deutschen Autobahnen 
mit schweren LKW eine 
Maut-Gebühr entrichten. Da 
die Gebühr nicht mit Umsatz -
steuer belastet ist, ergibt sich 
kein Vorsteuerabzug für die 
Speditionsfirmen. 
Werden die Maut-Gebühren von 
den Spediteuren auf Kunden ab- 

gewälzt, erhöht sich dadurch das 
Entgelt für die Beförderungslei -
stung. Folglich unterliegt der 
insgesamt berechnete Betrag der 
Umsatzbesteuerung. Ein durch -
laufender Posten ist nicht gege -
ben, da Spediteure nicht die 
Funktion einer in den Zahlungs -
verkehr eingeschalteten Mittels -
person haben, sondern (gem. § 
10 Abs. 1 Satz 5 UStG, Ab- 

schnitt 152 Abs. 1 UStR) 
Schuldner der Maut-Gebühr 
sind. Der Umstand, dass die 
Spediteure die Maut-Gebühr in 
ihren Rechnungen gesondert 
aufführen, führt zu keinem 
deren Ergebnis. Sie legen damit 
ihren Kunden lediglich rechne -
risch dar, wie sich der Preis für 
die Beförderungsleistung zu -
sammensetzt. 

Fuhrparkmanager haften 
Der Gesetzgeber stellt an ge -
werbliche Fahrzeughalter beson -
ders hohe Anforderungen: Die -
se müssen sich regelmäßig da -
von überzeugen, dass die Fahrer 
des Unternehmens im Besitz der 
erforderlichen Fahrerlaubnis 
sind. Den verantwortlichen Ge -
schäftsfiihrern und Flottenmana -
gern drohen ansonsten straf- 

rechtliche Konsequenzen, wenn 
die Mitarbeiter bei einer Kon -
trolle keinen gültigen Führer -
schein vorlegen können. Die 
regelmäßige Überprüfung der 
Original -Führerscheine sollte 
deshalb schriftlich dokumentiert 
werden. 
EDV-gestützte Arbeitsmethoden 
helfen, die Führerscheinkontrol- 

len übersichtlich zu terminieren 
und zu dokumentieren. Über 
die VGA Versicherungsstelle 
des Deutschen Groß- und 
Außenhandels GmbH (E-Mail: 
info@vga.de ) kann den verant -
wortlichen Führungskräften das 
Programm K-Control zur Verfü -
gung gestellt werden. Das Pro -
gramm kann darüber hinaus bei 
der Fuhrparkverwaltung sowie 
der Schadensbearbeitung eing - 

setzt werden. 

Erbschaftsteuer: [GAD fordert schnelle Entlastung 
bei Unternehmensnachfolge 
LGAD-Präsident Prof. Dr. Dr. 
h.c. Erich Greipl drückt bei der 
Reform der Erbschaftsteuer aufs 
Tempo: In einem Schreiben an 
die Bayerischen Staatsminister 
Prof. Kurt Faltihauser, Erwin 
Huber und Dr. Otto Wiesheu 
fordert er schnelle Maßnahmen, 
um eine weitere Schwächung 
der Eigenkapitalbasis durch die 
Unternehmensnachfolge zu ver -
hindern. Im Kern geht es dabei 
um Folgendes: Jedes Jahr der 
Betriebsfortführung soll die 
Erbschaftsteuer um 1/10 sinken, 
nach 10 Jahren wäre ein Betrieb 

somit völlig von dieser Steuer 
entlastet. Ein geplanter bayeri -
scher Gesetzentwurf mit dieser 
Regelung sei im Sinne der Wirt -
schaft und müsse jetzt unver -
züglich veröffentlicht und um -
gesetzt werden. Laut Greipl 
wäre der gesamtwirtschaftliche 
Nutzen dieser Regelung im -
mens, der entstehende Steuer -
ausfall leicht zu verkraften. Er 
verweist auf eine Schätzung, 
wonach schon der Erhalt von 
rund 3.200 Arbeitsplätzen und 
der damit verbundenen Lohn -
steuer- und Sozialversiche- 

rungsbeiträge die Steuer-Min -
dereinnahmen überkompensie -
ren würde. Greipl warnt die 
Staatsregierung jedoch davor, 
eine größenabhängige Begren -
zung vorzunehmen: „Eine der -
artige Begrenzung würde die 
Durchschlagkraft erheblich sen -
ken und einen Teil der Unter -
nehmerschaft von der Steuerbe -
freiung ausschließen." Es müs -
se verhindert werden, dass wei -
tere Unternehmen mit vielen 
Arbeitsplätzen in Nachbarländer 
mit günstigeren Erbschaftsteu -
erregelungen abwandern. 
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Sozialversicherungsschutz 
bei endgültigen Freistellungen 
Nach § 7 Abs. 1 Sozialgesetz -
buch IV ist Voraussetzung für 
das Bestehen eines sozialversi -
cherungspflichtigen Beschäfti -
gungsverhältnisses, dass die 
Beschäftigung in nicht selbstän -
diger Arbeit ausgeübt wird, ins -
besondere in einem Arbeitsver -
hältnis. Nach erst kürzlich be -
stätigter Rechtsprechung des 
Bundessozialgerichtes (BSG B 
12 KR 22/02 R, Urteil vom 
25. August 2004) ist für das 
sozialversicherungsrechtliche 

Beschäftigungsverhältnis die 
tatsächliche Leistung von Arbeit 
maßgeblich, sofern nicht Son -
dertatbestände wie § 7 Abs. 1 a 
SGB IV für die Altersteilzeit vor -
liegen. Ein lediglich zum Schein 
abgeschlossener Arbeitsvertrag 
und die Zahlung von Lohn allein 
reichen hierfür nicht aus. 

In Zeiten einer unwiderruflichen 
Freistellung, z. B. nach Aus -
spruch einer Arbeitgeberkündi -
gung, in denen die Arbeitsbereit- 

schaft und die Annahmebereit -
schaft des Arbeitgebers verein -
barungsgemäß endgültig aufge -
geben sind, fehlt es an einer 
tatsächlichen Arbeitsleistung 
und somit an der Voraussetzung 
für das Bestehen einer Sozial -
versicherungspflicht. Ein Be -
schäftigungsverhältnis kann 
dann allenfalls noch angenom -
men werden, wenn sich Arbeit -
nehmer und Arbeitgeber nicht 
endgültig voneinander getrennt 
haben, sondern zu erwarten ist, 
dass der Arbeitgeber künftig 
eine Arbeitsleistung in Anspruch 
nehmen wird und der Arbeitneh -
mer hierzu auch bereit ist. 

Nachvertragliche Wettbewerbsverbote 
•eitgeber und Arbeitnehmer 
können in Schriftform ein nach -
vertragliches Wettbewerbsver -
bot vereinbaren. Danach ist der 
Arbeitnehmer für die vereinbar -
te Laufzeit, die nicht mehr als 
zwei Jahre betragen darf, ver -
pflichtet, sich eines Wettbe -
werbs zu Lasten seines ehema -
ligen Arbeitgebers zu enthalten. 

Der Arbeitgeber ist seinerseits 
für die Dauer des Wettbewerbs -
verbotes verpflichtet, dem Ar -
beitnehmer eine ,,Karenzent -
schädigung" in Höhe von zu -
mindest der Hälfte der zuletzt 
bezogenen vertragsmäßigen 
eistungen zu zahlen. 
jr empfehlen grundsätzlich, 

eine Beschränkung von nach- 

vertraglichen Wettbewerbsver -
boten auf einen kleinen Kreis 
ausgewählter Mitarbeiter vorzu -
nehmen und außerdem die Dau -
er des Wettbewerbsverbotes in 
der Regel auf nicht länger als 
sechs Monate zu erstrecken. Es 
sollte außerdem möglichst ver -
mieden werden, Wettbewerbs -
vereinbarungen bereits bei Ab -
schluß des Arbeitsvertrages in 
Kraft zu setzen. Bei Trennung 
innerhalb der Probezeit führt 
dies zu Karenzentschädigungen, 
ohne dass der Arbeitnehmer be -
reits schutzbedürftige Kenntnis -
se über den Arbeitgeberbetrieb 
hat erlangen können. Es sollte 
daher bei Vertragsabschluss ver -
einbart werden, dass ein verein -
bartes Wettbewerbsverbot erst 

wirksam wird, wenn das Ar -
beitsverhältnis über den Ablauf 
der Probezeit hinaus fortgesetzt 
wird, also in der Regel nach Ab -
lauf von sechs Monaten. 

In diesem Zusammenhang ist 
ein Urteil des Bundesarbeitsge -
richts wichtig, welches darauf 
hinweist, dass eine Ausgleichs -
klausel in einem Aufhebungs -
vertrag grundsätzlich weit aus -
zulegen sei. Eine solche Klausel 
könne daher typischerweise 
auch ein bestehendes nachver -
tragliches Wettbewerbsverbot 
und den daraus folgenden An -
spruch auf eine Karenzentschä -
digung aufheben, ohne dass es 
diesbezüglich einer besonderen 
Vereinbarung bedürfe. 

Wettbewerbswidriges Handeln bei 
Ausscheiden eines Arbeitnehmers 
Ein Beschäftigter, der vor dem 
Ausscheiden aus einem Arbeits -
verhältnis unter Verwendung des 
Adressenmaterials seines Arbeit- 

gebers ein Verabschiedungs -
schreiben an die bislang von ihm 
betreuten und ihm dabei durch 
ein Vertrauensverhältnis verbun- 

denen Kunden richtet, handelt 
wettbewerbswidrig, wenn er di -
rekt oder indirekt - zum Beispiel 
durch die Angabe seiner privaten 
Adresse oder Telefonnummer - 

auf seine zukünftige Tätigkeit als 
Wettbewerber oder für einen 
Wettbewerber hinweist. 

Neuregelung zur arbeitsmarkt -
bezogenen Zuwanderung 
Mit Jahresbeginn ist das Zu -
wanderungsgesetz in Kraft ge -
treten. Jetzt ist allein die Aus -
länderbehörde für die Erteilung 
von Aufenthaltstiteln zuständig 
(one-stop-government). Das 
bisherige doppelte Genehmi- 

gungsverfahren wird durch ein 
internes Zustimmungsverfahren 
der Bundesagentur für Arbeit 
ersetzt. Damit verändern sich al -
lerdings die bewährten An -
sprechpartner für die Unterneh -
men. Um Friktionen zu vermei- 

den, wird Unternehmen emp -
fohlen, Anträge, die der Auslän -
derbehörde zugeleitet werden, 
gleichzeitig parallel wie bisher 
an die Zentralstelle für Arbeits -
vermittlung (ZAV) zu übermit -
teln. 
Über die wichtigsten neuen Re -
gelungen im Zuwanderungsge -
setz ist eine Übersicht auf Abruf 
erhältlich. 

KURZ NOTIERT 
EuGH ändert Regeln für 
Massenentlassungen 
Bei nach § 17 Kündigungs -
schutzgesetz (KSchG) anzeige -
pflichtigen Massenentlassun -
gen ist künftig zu beachten, 
dass sowohl die Anzeige bei der 
Agentur für Arbeit als auch das 
nach § 17 Abs. 2 KSchG vorge -
sehene Informations- und Bera -
tungsverfahren mit dem Be -
triebsrat vor dem Ausspruch der 
Kündigungen durchgeführt 
werden sollten. Andernfalls be -
steht die Gefahr, dass die Kün -
digungen unwirksam sind. In 
diesem Zusammenhang ist ein 
Urteil des Bundesarbeitsge -
richts wichtig, welches darauf 
hinweist, dass eine Ausgleichs -
klausel in einem Aufhebungs -
vertrag grundsätzlich weit 
auszulegen sei und daher 
typischerweise auch ein beste -
hendes nachvertragliches Wett -
bewerbsverbot und den daraus 
folgenden Anspruch auf eine 
Karenzentschädigung aufheben 
könne, ohne dass es diesbezüg -
lich einer besonderen Vereinba -
rung bedürfe. 

Neues e-Trade -Center 
Geschäftspartnersuche im Inter -
net— immer mehr Unternehmen 
nutzen Kontaktbörsen im Inter -
net zur Anbahnung internationa -
ler Geschäftsbeziehungen. Die -
ser Entwicklung trägt das neue 
e-Trade -Center, erreichbar unter 
www.e-trade-center.com als 
umfassende Plattformlösung 
Rechnung. Mit neuem Layout, 
erweiterten Funktionalitäten und 
optimierter Technik öfihet es 
deutschen Unternehmen interes -
sante Zugänge zu potentiellen 
Geschäftspartnern, sowohl auf 
der Import- wie auf der Export -
seite. Durch die Vernetzung mit 
ixpos, dem zentralen deutschen 
Außenwirtschaftsportal besteht 
darüber hinaus die Möglichkeit 
des Zugriffs auf alle Informatio -
nen des Serviceverbundes 
Außenwirtschaft mit über 60 
angeschlossenen Organisatio -
nen. Die Administratoren rech -
nen mit der Veröffentlichung 
von rd. 15.000 Geschäftswün -
schen pro Jahr. 
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WIR GRATULIEREN 

Peter Frank wurde 50 
Peter Frank, Geschäftsführer 
unserer Mitgliedsfirma Staub & 
Co. in Nürnberg, feierte am 10. 
Februar seinen 50. Geburtstag. 
Herr Frank ist im alteingesesse -
nen Familienunternehmen seit 
mehr als 30 Jahren tätig, davon 
seit über 20 Jahren als Ge -
schäftsführer. Er ist ehrenamt -
licher Richter am Finanzge -
richt, ehrenamtlicher Handels -
richter am Landgericht Nürn -
berg-Fürth sowie Mitglied der 
Vollversammlung der IHK 
Nürnberg für Mittelfranken. 
Der Leiter unserer Geschäfts -
stelle Nürnberg überbrachte mit 
einem Blumenstrauß die herz -
lichsten Glückwünsche von 
Präsidium und Geschäfts -
führung des LGAD. 

BITTE BEACHTEN SIE 
UNSERE BEILAGEN-

ndsf LGAD—Verba orum: Krankheit, Kündigung, 

Entgeltfortzahlung, Teil 2 

Merkblatt Antidiskriminierung und 
Beschäftigung 

GfH: Einführung eines risikogerechten 
Zinssystems in LfA-Förderprogrammen 

Anforderungsbogen zum 
Outsourcing -Leitfaden 

IMPRESSUM 
Erscheint alle zwei Monate. 
Verleger: Wirtschaftshilfe des 
Bayerischen Groß- und Außen -
handels GmbH, 80333 München, 
Max-Joseph -Str. 5. Alleiniger Ge -
sellschafter: Landesverband Groß -
und Außenhandel, Vertrieb und 
Dienstleistungen Bayern, 80333 
München, Max-Joseph -Straße 5, 
Tel.: 55 77 01. Verantwortlich für 
Redaktion und Anzeigenteil: Joa -
chim Schwichtenberg und 
Burchard Schwarz, 80333 Mün -
chen, Max-Joseph -Straße 5. Druck: 
Typobierl Satz & Druck GmbH, 
Riesenfeldstr. 56, 80809 München. 

Der bayerische Wirtschaftsminister Dr. Otto Wiesheu (r.) überreicht den Zeppelin- Geschäftsführern (y. r.) 
Ems Susanek, Alexander Bautzmann und Michael Heidemann sowie dem Bereichsleiter Service Dr. Andreas linnartz 

den Bayerischen Qualitïtspreis 2005 

Qualitätspreis für Zeppelin 
Baumaschinen GmbH 

Mit dem Bayerischen Qualitäts -
preis für herausragende Unter -
nehmensqualität wurde die Zep -
pelin Baumaschinen GmbH am 
1. März ausgezeichnet. Damit 
erhielt das Unternehmen mit Sitz 
in Garching den seit 1993 von 
der Bayerischen Staatsregierung 
ausgeschriebenen und erstmals 
seit 1998 auch an Handelsunter -
nehmen verliehenen Preis bereits 
zum zweiten Mal. 
Ausschlaggebend für die dies -
jährige Entscheidung des Exper -
tengremiums unter der Leitung 
von Prof. Dr. Horst Wildemann, 
Technische Universität Mün -
chen, waren insbesondere Zep -
pelins innovative Qualitätssiche -
rungssysteme im Bereich Ser -
vice und in der Kundenbetreu -
ung. Mit diesen gelang es dem 
Unternehmen auch in Zeiten der 
Rezession erfolgreich zu agieren. 

,,Wir sind nicht nur stolz darauf, 
den Bayerischen Qualitätspreis 
bereits zum zweiten Mal zu er -
halten, sondern sehen darin die 
Bestätigung der Innovationskraft 
und Leistungsstärke unseres Un -
ternehmens", kommentierte 
Ernst Susanek, Vorsitzender der 
Zeppelin -Geschäftsführung, die 
Ehrung. Die Zeppelin Bauma -
schinen GmbH ist mit rund 2.000 
Mitarbeitern an 52 deutschen 
Standorten und einem Umsatz 
von einer Milliarde Euro die 
größte Tochtergesellschaft des 
Zeppelin Konzerns, der weltweit 
4.000 Mitarbeiter an 180 Stand -
orten beschäftigt. Erklärtes Ziel 
des Konzernleiters Susanek ist 
es, trotz der schwierigen Markt -
bedingungen in der deutschen 
Bauwirtschaft - dem Haupt -
markt des Konzerns - die hiesi -
gen Arbeitsplätze zu sichern. 

Farbe & Kompetenz - Hoegner Camp. 
feiert 250Jahre Erfolgsgeschichte 

Als Simon 
Hoegner I. im 
Jahr 1755 ein 
kleines Ge -
schäft in Ro -
senheim über -
nahm, begann 
eine unterneh -
merische Er -
folgsgeschichte, 
eben sucht: Seit 

die ihresglei-
250 Jahren im 

Familienbesitz, versteht das Un -
ternehmen, sich durch Konzen -
tration auf seine Kemkompeten -
zen und seine Fähigkeit zur Ko -
operation am Markt zu behaup -
ten. „Heute muss man mehr 
bieten, als nur Farbe zu liefern - 

Partnerschaft lautet die Devise", 

beschreibt 
Christoph 
Heindi, Ge -
schäftsführer 
der Farben -
großhand -
lung, in Kürze 
die Unterneh -
mensphiloso -

phie. Mit verschiedenen Sponso -
ring-Engagements unterstützt das 
Unternehmen zahlreiche lokale 
Einrichtungen und Vereine wie 
das Kinderferienprogramm, die 
Fußball- und Hockeyjugend oder 
ein Kunstobjekt in Rosenheim. 
Der LGAD ist stolz auf seine er -
folgreiche Mitgliedsfirma und 
gratuliert auf das Herzlichste. 

WIR GRATULIEREN 
Wolf Maser im Nürnberger 
111K Präsidium 
Wolf Maser, Geschäftsführer der 
Mitgliedsfirma Gebr. Maser 
GmbH in Nürnberg, und Rech -
nungsprüfer im LGAD, ist am 
8. März 2005 zum Vizepräsi -
denten der IHK Nürnberg für 
Mittelfranken gewählt worden. 
Er leitet weiterhin den IHK-Aus -
schuss für Handel und Dienst -
leistung. Wir gratulieren Herrn 
Maser sehr herzlich zu der eh -
renvollen Berufung und wün -
schen ihm Glück und Erfolg. 

Frank Hurtmanns —50 Jahre 

LGAD -Vorstandsmitglied 
Dipl.-Kfm. Frank Hurtmanns, 
feierte am 12.04. seinen 50. Ge -
burtstag. Hurtmanns, seit 1999 
Vorstandsmitglied der BayWa 
AG, gehört auch unserer Tarif -
kommission sowie dem Vor -
stand der Vereinigung der 
Bayerischen Wirtschaft an. In 
der BayWa verantwortet er die 
Bereiche Personal, Organisat 
on, Informationssysteme, Recht 
und Kredit. Herzlichen Glück -
wunsch und dankbaren Respekt 
für die vorbildlichen Leistungen 
als Repräsentant des Groß- und 
Außenhandels im Ehrenamt. 

Hauptgeschäftsstelle: 
Max-Joseph -Str. 5,80333 München, 

Postfach 201337, 
80013 München 

Tel. (089) 55 77 01/02 
Fax: (089) 5930 15 
e-mail: info@lgad.de 

Geschöftsstelle Nürnberg: 
Sandstr. 29 

90443 Nürnberg 
Tel: (09 11) 20 3180 
Fax: (09 11) 22 16 37 

e-mail:lgadnbg@lgad.de 
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Rudo l f-Egerer-Preis für Soh l berg und Korrodin 
Den beiden LGAD-Mitgliedsun -
ternehmen Sahlberg GmbH & 
Co. KG und Korrodin GmbH & 
Co. KG wurde in München von 
der Akademie Handel der Ru -
dolf-Egerer-Preis für hervorra -

Je Leistungen in der berufli -
chen Aus- und Weiterbildung 
verliehen. LGAD-Präsident Pro -
fessor Dr. Dr. h.c. Erich Greipi 
gratulierte den beiden Unterneh -
men aufs Herzlichste: ,,Wir freu -
en uns sehr über das vorbildliche 
Engagement, mit dem Sahlberg 
und Korrodin den Nachwuchs 
im Handel fordern. Die Ausbil -
dungs-Investitionen einzelner 

mit fähigen, gut ausgebildeten 
Mitarbeitern gedeihen kann." 

Die Ausbildungsquoten bei Sahl -
berg und Korrodin liegen mit 
10 % und 20 % weit über dem 
bayernweiten Durchschnitt von 
5 %. Bei beiden Unternehmen 
legt man großen Wert darauf, den 
Auszubildenden den Service -
gedanken gegenüber Kunden zu 
vermitteln. Sahlberg stellt da -
rüber hinaus Produktkenntnisse 
bei der Ausbildung in den Vor -
dergrund und ergänzt mit regel -
mäßigen Seminaren die prakti -
schen und theoretischen Lern -

inhalte. Bei Korrodin 
soll durch umfassende 
Schulungen bei den 
Auszubildenden vor 
allem auch das Ver -
ständnis für die Zu -
sammenhänge in ei -
nem Handelsbetrieb 
ausgebildet werden. In 
erster Linie bildet Kor -
rodin für den Eigenbe -
darf aus und arbeitet 

Und gleich noch ein Preisträger aus den Reihen des [GAD: Alexander 
Gerlach, Geschäftsführer der Korrodin GmbH & Co. KG, erhält von Jürgen 
Horst Dörfler, Vorstandvorsitzender der Akademie Handel, die Urkunde 

eng mit Wirtschafts -
und Berufsschule zu -
sammen. Dr. Mathias 

Betriebe kommen letztendlich 
auch unserer Gesellschaft zu-
gute, denn Wirtschaft basiert auf 
dem Handelsgeschehen, das nur 

Sahlberg, dessen Unternehmen 
frühzeitig Ausbildungsplatzan -
gebote in regionalen Medien 
und an Schulen im Umkreis be - 

gagierte Auszubilden -
de jedoch sehr gute 
Chancen, übernom -
men zu werden und 
sich im Unternehmen 
weiterentwickeln zu 
können. 

Der bildungspolitische 
Sprecher des LGAD, 
Karl -Friedrich Müller -

Ausgezeichnetes Engagement: Dr. Mathias Sohlberg, Geschäftsführer der Lotter, verdeutlichte in 
seiner Begrüßungsre -
de in der Münchner 

Sahlberg GmbH & Co. KG erhält Egerer-Preis 

kannt gibt, kann sich über Residenz den Einfallsreichtum 
und die Dynamik des modernen 
Handels unter dem Motto ,,Han -
del ist Leben - Leben im Han -
del". Die Bedeutung des Handels 
als Arbeitgeber mit rund 15 % al -
ler sozialversicherungspflichti -
gen Beschäftigten in der bayeri -
schen Wirtschaft hob Staatsminis -
ter Dr. Otto Wiesheu in seiner 
Ansprache hervor. Das Lebens -
werk von Dr. Rudolf Egerer, 
dem Namensgeber des renom -
mierten Preises, wurde von Jür -
gen Horst Dörfler, Vorstandsvor -
sitzender der Akademie Handel, 
gewürdigt. Der Preis, der seit 
1977 verliehen wird, ging bisher 
unter anderem an Hans-Heydan 
von Frankenberg (1977), Dr. 
Thomas Goppel (1983) und Dr. 
Otto Wiesheu (1995). 

Schwierigkeiten, geeignete Aus-
zubildende zu finden, nicht be-
klagen. ,,Bewerber, die Sprach-
kenntnisse für osteuropäische 
Länder besitzen, haben zuneh-
mend gute Chancen bei uns", 
wie er betont. Ähnlich legt auch 
Alexander Gerlach, Geschäfts-
führer von der Firma Korrodin, 
Wert auf Sprachkenntnisse und 
technisches Verständnis bei den 
Auszubildenden, er stellt aller-
dings fest: ,,Wissen, Leistungs-
bereitschaft und Benehmen las-
sen immer öfter zu wünschen 
übrig, und unsere Suche bei Aus-
bildungsbörsen und durch über-
regionale Anzeigen reicht bald 
nicht mehr aus, um geeignete 
Auszubildende zu finden." In 
beiden Unternehmen haben en-

Wir freuen uns 
auf Ihre Teilnahme am 

LGAD-Verbandstag 2005 
Dienstag, 28. Juni, im Haus der 

Bayerischen Wirtschaft in Mönchen 

9.30 Uhr: Mitgliederversammlung 
11.30Uhr: 0ff entliche Kundgebung 

Haben Sie sich schon angemeldet? 
Falls nicht, Anmeldung liegt bei! 

Tarifverhandlungen nach dritter Runde vertagt 
In der dritten Tarifverhand -
lungsrunde zum Lohn- und Ge -
haltstarifvertrag für die Be -
schäftigten in den bayerischen 
Betrieben des Groß- und 
Außenhandels am 19. Mai 2005 
hat der LGAD auf Arbeitgeber -
seite sein erstes Angebot unter -
breitet: Es sieht einen Tarifab- 

schluss mit einer Laufzeit von 
zwei Jahren vor. Im ersten Jahr 
soll es keine lineare Tariflohner -
höhung, stattdessen gestaffelte 
anrechenbare Einmalzahlungen 
in Höhe von insgesamt €70,— in 
der Lohn- bzw. Gehaltsgruppe 
1+2/ 1+11, € 80,— in der Lohn -
bzw. Gehaltsgruppe 3+4/ 

111+1V, und € 90,— in der Lohn 
bzw. Gehaltsgruppe 5+6/ V+VI 
geben. Für das zweite Jahr ist 
eine lineare Tariflohnerhöhung 
um 0,5 % vorgesehen. Die Ge -
werkschaftsseite nannte dieses 
Angebot „meilenweit von ei -
nem denkbaren Tarifabschluss 
entfernt", weiter auf Seite 2



Seife 2 [GAD Nachrichten 3/2005 

KURZ NOTIERT 

Außenwirtschaftstag 2005 
Internationale Handelshemm -
nisse erfolgreich meistern - un -
ter diesem Motto steht der 6. 
Deutsche Außenwirtschaftstag 
am 13. September 2005 in Bre -
men, der auch dieses Jahr wie -
der unter maßgeblicher Beteili -
gung des Groß- und Außen -
handels und seiner Organisa -
tionen stattfinden wird. Nähere 
Informationen zu den Forums -
veranstaltungen und begleiten -
den Workshops dieser Veran -
staltung, die parallel zum 
BGA-Untemehmertag stattfin -
det, gibt es im Internet unter 
www.aussenwirtschaftstag.de. 

Neues zum Anti -
diskriminierungsgesetz 
Wohl aufgrund überwiegend 
skeptischen Medienechos und 
Kritik auch innerhalb der Re -
gierungskoalition führten in 
der Bundestagsanhörung vor -
gebrachte Bedenken zu einer 
unerwartet schnellen Überar -
beitung des Entwurfs zum ge -
planten Antidiskriminierungs -
gesetz (siehe Beilage). Wegen 
der angekündigten Bundes -
tagsneuwahlen ist es allerdings 
unwahrscheinlich, dass das 
Gesetz in dieser Form noch in 
dieser Legislaturperiode in 
Kraft tritt. Unions -Kanzler -
kandidatin Angela Merkel hat 
für den Fall eines Wahlsieges 
schon angekündigt, das Gesetz 
rückgängig zu machen. 

LKW-Maut-Umrüstung 
ab August 
Ab dem 1. August können 
LKW, deren Maut mit einer 
On-Board-Unit (OBU) erfasst 
wird, auf die neue Software 
OBU 2.0 umgerüstet werden. 
Mit ihr können neue Strecken 
oder Tarife in den Erfassungs -
geräten künftig automatisch 
aktualisiert werden. Die Um -
stellung erfordert einen Werk -
statttermin bei einem der Ser -
vicepartner von Mautbetreiber 
Toll Collect. Da die bisherige 
Version OBU 1.0 nur bis Jah -
resende verwendet werden 
kann, raten wir, frühzeitig ei -
nen Termin zu vereinbaren! 

Tarifverhandlungen nach dritter Runde vertagt / Fortsetzung von Seife 1 

forderte zu Nachbesserungen 
auf und betonte die Vorteile ei -
nes 12-monatigen Abschlusses, 
der künftige konjunkturelle Ent -
wicklungen besser, weil zeitnah, 
berücksichtigen würde. 

Nach dieser klassischen Tarif -
verhandlungsrunde setzten sich 
Arbeitgeberseite und Gewerk -
schaft ver.di zum gemeinsamen 
Brainstorming für die Verbesse -
rung der Ausbildungssituation 
im Großhandel an einen Tisch: 
In zwei Arbeitsgruppen disku -
tierten die Tarifparteien Ideen 
und Vorschläge, wie sich nach 
innen (Qualität und Qualifikati- 

on in der Ausbildung) und nach 
außen (Attraktivität des Berufs -
bildes der Groß- und Außenhan -
delskaufleute, Öffentlichkeit! 
Politik) die Ausbildungssituati -
on im Groß- und Außenhandel 
verbessern lässt. Die Arbeitge -
berseite stellte klar, dass alle 
Maßnahmen mit Verpflich -
tangs- oder Sanktionscharakter 
bzw. Quotenregelungen katego -
risch abgelehnt würden und 
dass durch die Investition von 
Zeit und Geld in die Verbesse -
rung von Qualität und Quantität 
der Ausbildung eine Erhöhung 
der Auszubildenden-Vergütung 
ausgeschlossen sei. Eine Fort - 

Nachdenkliche Mienen: der Tarifousschussvonsitzende 
01p1.-ing. Christoph hicher und unsere Tarif ref erentn 
RA Katharina Grashey wfhrend der 3. Verhandlungs -
runde. 

Setzung dieser Gespräche wird 
folgen. Auch die Tarifverhand -
lungen werden fortgesetzt: in 
vierter Runde am 15. Juni 2005. 

E l ektroschrott-. Für Hersteller und Importeur* 
wird es ernst 
Unternehmen müssen sich auf 
die anstehende Rücknahme -
pflicht von Elektroschrott ein -
stellen. Ab 1. Juni bis 23. No -
vember 2005 müssen sich alle 
betroffenen Hersteller und Im -
porteure in das sogenannte 
Elektro-Altgeräte-Register 
(EAR) eintragen. Wer diese 
Frist versäumt, darf keine Gerä -
te mehr auf den Markt bringen -
dies gilt insbesondere für Pro- 

dukte des privaten Konsums. 
Wichtige Zulassungsvorausset -
zung: Hersteller und Importeure 
müssen ,,insolvenzsicher" ga -
rantieren, dass sie die Geräte 
auch zurücknehmen können. 
Die Rücknahmepflicht gilt für 
alle Produkte, die vom 13. Au -
gust 2005 an neu verkauft wer -
den. Verbraucher können vom 
24. März 2006 an Elektroschrott 
bei den kommunalen Sammel -
stellen abliefern - die Hersteller 
und Importeure sind verpflich- 

tet, bis dahin einen reibungslo -
sen Rücktransport zu gewährleis -
ten: über Verträge mit geeigne -
ten Entsorgern oder mit dem 
Aufbau eines kollektiven Rück -
nahmesystems, wie es derzeit 
von einigen Industrieverbänden 
vorbereitet wird. Ab 24. März 
2006 müssen zudem Elektro -
geräte mit Namen des Herstel -
lers und dem Symbol durchge -
strichener Mülleimer - ,,nicht 
für die Mülltonne bestimmt" - 

klar gekennzeichnet werden. 

Riskante Textilquote gefährdet China -Geschäft 
Die EU-Kommission hat am 29. 
April 2005 im Amtsblatt eine 
Untersuchung nach der so ge -
nannten textilen Schutzklausel 
gegenüber den Einfuhren von 
bestimmten Textilwaren mit Ur -
sprung in der VR China eingelei -
tet. Die Untersuchung dauert 60 
Tage. Wird eine Marktzerrüttung 
Ende Juni 2005 von der Kom -
mission festgestellt, wird sie be -
sondere Schutzmaßnahmen in 
Form von neuen Quoten ergrei -
fen. Vorher muss sie aber noch 
offizielle Konsultationen mit der 
chinesischen Regierung im Rah -
men der WTO führen, die inner -
halb von 90 Tagen (Ende Sep -
tember 2005) abgeschlossen sein 
müssen. Wichtig: Bereits mit der 
Aufnahme der Konsultationen 
(Ende Juni 2005) hat China aller- 

dings seine Textilexporte in die 
EU auf ein Niveau zu beschrän -
ken, das maximal 7,5 % über den 
Sendungen des Vorjahres liegen 
darf. Scheitern die Konsultatio -
nen, setzt die Kommission neue 
Höchstmengen für die Einfuhren 
fest. Ein Schutz von Altkontrak -
ten oder schwimmender Ware ist 
nicht vorgesehen. Unser Bundes -
verband BGA und der Dachver -
band EuroCommerce, der auf 
europäischer Ebene die Interes -
sen des deutschen Groß- und 
Außenhandels wahrnimmt, spre -
chen sich vehement gegen die 
Quotenpläne der Kommission 
aus. Derartige Maßnahmen, so 
die Verbände, könnten Unterneh -
men, die sich im Vertrauen auf 
den Wegfall der alten Quoten 
langfristig mit Partnern in China 

gebunden haben, in ihrer Exis -
tenz gefährden und die Bestre -
bungen einer Liberalisierung des 
Handels mit China unterlaufen. 
Das könnte sich auch in anderen 
Bereichen als dem Textilsektor 
negativ auf die Wirtschaftsbezie -
hungen auswirken und die Ex -
portchancen unserer Unterneh -
men schmälern. 

FASO -Vera nstalfungs -
kalender 2 HI. 2005 

Der Veranstaltungskalender 
unserer regionalen Arbeits -
kreise zum Thema Arbeits -
und Sozialrecht (FASO) für 
das 2. Halbjahr 2005 liegt die -
ser Ausgabe bei. Für Ihre Teil -
nahme benutzen Sie bitte das 
beigefügte Formblatt. 
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Arbeitgeber bestimmt die Arbeitszeiten 
Der Arbeitgeber kann die Lage 
der Arbeitszeit gemäß § 106 
Satz 1 Gewerbeordnung nach 
billigem Ermessen näher bestim -
men, soweit hierüber keine ver -
traglichen oder kollektivrechtli -
chen Vereinbarungen getroffen 
sind. Die Grenzen billigen Er -
messens sind gewahrt, wenn der 
Arbeitgeber bei der Bestimmung 
der Zeit der Arbeitsleistung nicht 
nur eigene, sondern auch berech -
tigte Interessen des Arbeitneh -
mers angemessen berücksichtigt 
hat. Auf schutzwürdige familiäre 

Belange des Arbeitnehmers hat 
er Rücksicht zu nehmen, soweit 
einer vom Arbeitnehmer ge -
wünschten Verteilung der Ar -
beitszeit nicht betriebliche Grün -
de oder berechtigte Belange 
anderer Arbeitnehmer entgegen -
stehen. 

Erfordert die Verteilung der Ar -
beitszeit eine personelle Aus -
wahlentscheidung des Arbeitge -
bers zwischen mehreren Arbeit -
nehmern, finden die Grundsätze 
zur sozialen Auswahl im Rab - 

men einer betriebsbedingten 
Kündigung keine Anwendung. 
Bei der Beurteilung, ob eine Leis -
tungsbestimmung des Arbeitge -
bers kraft seines Direktions -
rechts billigem Ermessen ent -
spricht, ist maßgebend, ob nicht 
nur die Interessen des Arbeitge -
bers, sondern auch die des Ar -
beitnehmers angemessen be -
rücksichtigt worden sind. Für die 
Feststellung, ob die Grenzen bil -
ligen Ermessens gewahrt oder 
überschritten sind, kommt es da -
mit nicht unmittelbar auf eine 
Abwägung der Interessenlage 
verschiedener Arbeitnehmer an. 

Sicherheitstechnische und 
4 etreuung neu geregelt 

betriebsärztliche 

Zum 1. April 2005 trat die neue 
berufsgenossenschaftliche Vor -
schrift ,,Betriebsärzte und Fach -
kräfte für Arbeitssicherheit" 
(BGV A2) in Kraft. Diese ist 
eine Zusammenführung der Vor -
schriften „Fachkräfte für Ar -
beitssicherheit" (BGV A6) und 
,,Betriebsärzte" (BGV A7). 
Hauptziel der Neuerungen ist die 
Flexibilisierung der Betreuungs -
formen für Betriebe mit weniger 
als 30 Beschäftigten. Diese Neu -
regelung war notwendig, da die 
bisherigen Vorgaben besonders 
in vielen kleinen Betrieben als 
zu bürokratisch und unpraktisch 
angesehen wurden. 

Neue Wahlmöglichkeiten für 
Betriebe mit weniger als 30 
Beschäftigten 
Diese Betriebe haben die Mög -
lichkeit, auch weiterhin an der 
Regelbetreuung festzuhalten, 
falls die den Bedürfnissen der 
Betriebe entspricht. Betriebe mit 
bis zu 10 Beschäftigten können 
noch drei Jahre die bisherige Re- 

gelbetreuung fortführen. An -
schließend gilt für diese Betrie -
be die neue, flexible Form der 
Regelbetreuung, oder sie ent -
scheiden sich für alternative Be -
treuungsformen. 

Alternative Betreuungsformen 
für Betriebe mit weniger als 30 
Beschäftigten 
Ab dem 1. April 2005 können 
Betriebe, die nicht mit der Re -
gelbetreuung zu Recht kamen, 
alternative Betreuungsformen 
wählen. Der Betreuungsumfang 
orientiert sich hier an den im Be -
trieb existierenden Gefährdun -
gen. Voraussetzung ist, dass sich 
der Unternehmer durch einen 
Fernlehrgang oder durch eine 
Kombination aus Fernlehrgang 
und Präsenzseminar qualifiziert. 
Nach Qualifizierung entscheidet 
der Unternehmer, ob er Fragen 
des Arbeitsschutzes selbst beur -
teilt oder ob er externe Beratung 
durch Betriebsärzte oder Fach -
kräfte benötigt. Die Berufsge -
nossenschaft bietet Betrieben 

mit bis zu zehn Mitarbeitern 
Kompetenzzentren zur Beratung 
an. 

Neue Form der Regelbetreu -
ung für Betriebe mit bis zu 10 
Beschäftigten 
Hier muss der Unternehmer kei -
ne besondere Qualifizierung er -
werben. Dafür muss der Unter -
nehmer sicherheitstechnische 
und arbeitsmedizinische Unter -
stützung einholen, allerdings 
ohne feste Mindesteinsatzzeiten. 
Die Einsatzzeiten orientieren 
sich an den im Betrieb existie -
renden Gefährdungen, die durch 
eine Gefährdungsbeurteilung er -
mittelt werden. 

Keine Änderung für Betriebe 
mit 30 und mehr Beschäftigten 
Es bleibt die alte Regelung be -
stehen, d. h. es gilt weiter die 
,,Regelbetreuung". Allerdings 
wird bereits an einer Anschluss -
reform gearbeitet, um auch 
größeren Betrieben mehr Flexi -
bilität zu ermöglichen. 

Voller Vorsteuerabzug für betrieblich 
veranlasste Bewirtungskosten 
Nach einem Urteil des Bundes -
finanzhofs vom 10. Februar 
2005 (V R 76/03) ist die ab 
1999 erfolgte Beschränkung des 
Vorsteuerabzugs für betrieblich 
veranlasste Bewirtungskosten 

auf 80% nicht mit dem Gemein -
schaftsrecht vereinbar. Es findet 
vielmehr das günstigere Ge -
meinschaftsrecht Anwendung, 
das zum vollen Vorsteuerabzug 
berechtigt. 

Coachingförderung 2005 
Bayern stellt für den Großhan -
del 120.000 € zur Verfügung. 
Dazu Staatssekretär Spitzner: 
,,Ein wichtiger Beitrag zur Un -
terstützung mittelständischer 
Betriebe". Bitte beachten Sie die 
Beilage unserer verbandseige -
nen Beratungsstelle GfH Ge -
sellschaft für Handelsberatung. 

KURZ NOTIERT 

LGAD gegen gesetzliche 
Mindestlöhne 

Der LGAD lehnt gesetzliche 
Mindestlöhne, gleich welcher 
Form, entschieden ab. Das gilt 
insbesondere für die derzeit 
diskutierte Ausdehnung des 
Entsendegesetzes auf weitere 
Branchen. 
Die Ausweitung des Entsende -
gesetzes hätte zur Folge, dass 
untere Tariflöhne branchenbe -
zogen auf Antrag einer Tarif -
vertragspartei durch Rechts -
verordnung des Bundesminis -
teriums für Wirtschaft und 
Arbeit - zu gesetzlichen Min 
destlöhnen erklärt werden 

können. Solche branchenbezo -
genen Mindestlöhne würden 
die neuen Zumutbarkeitsrege -
lungen des Hartz -IV-Gesetzes 
in das Gegenteil verkehren, 
neue Bürokratie hervorrufen, 
Rechtsunsicherheit und Ab -
grenzungsprobleme schaffen, 
vorhandene Arbeitsplätze 
- vor allem in Ostdeutschland - 
gefährden oder in Schwarzar -
beit verdrängen. Verlierer 
wären vor allem geringqualifi -
zierte Langzeitarbeitslose. 
Die aktuellen Überlegungen 
zur Ausdehnung des Entsen -
degesetzes wirken sich bei uns 
nicht positiv auf die Beschäf -
tigung aus, sondern tragen 
zum Verlust von Arbeitsplät -
zen bei. Die Ausdehnung der 
Allgemeinverbindlichkeit von 
Tarifverträgen, die Schaffung 
von gesetzlichen Mindestlöh -
nen und die Ausweitung des 
Entsendegesetzes werden 
mehr Probleme schaffen als 
sie lösen. 

Beschäftigung aus -
ländischer Arbeitnehmer 
in Deutschland 

Fragen, Antworten sowie 
Tipps für Arbeitgeber finden 
Sie im Merkblatt der Bundes -
agentur für Arbeit, das Sie 
in der Hauptgeschäftsstelle 
(Telefon 089/55 77 01-02, 
Telefax 089/59 30 15, E-Mail 
recht@lgad.de ) 
können. 

anfordern 
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KURZ NOTIERT 
Exporthändler als 
Vorreiter der Globalisierung 
—25 Jahre BDEx 
In seinem Resümee zum 25-
jährigen Gründungsjubiläum 
hob BDEx-Vorsitzender, Wolf -
hart Putzier, die Vorreiterrolle 
der Exporthändler beider Glo -
balisierung hervor: ,,Die Ex -
porteure haben ihre weltweite 
Präsenz für die Vermarktung 
deutscher Erzeugnisse zur Ver -
fügung gestellt und viele große 
deutsche Industrieunterneh -
men haben sich dieses Netz -
werkes bedient. Wo immer ein 
deutscher ,Globalisierer' heu -
te seinen Fuß hinsetzt, findet er 
bereits eine Struktur von über 
Generationen gelebten deut -
schen Außenhandelsinteressen 
vor Ort vor." Der BDEx sei 
ebenso eine tragende Säule der 
Außenwirtschaft im BGA wie 
bei der Interessenvertretung 
bei EuroCommerce in Brüssel, 
so Putzier. 

Immer mehr Jugendliche 
brechen ihre Lehre ab 
Der Vorsitzende der Gewerk -
schaft Erziehung und Wissen -
schaft (GEW), Ulrich Thöne, 
hat von Bund und Ländern 
mehr Unterstützung für 
Jugendliche ohne Schul- und 
Lehrabschlüsse verlangt. 
Thöne verweist darauf, dass 
von den gegenwärtig regi -
strierten 660.000 jugendlichen 
Arbeitslosen unter 25 Jahren 
rund 30% über keinen Schul -
abschluss verfügen. 66% hät -
ten eine Lehre abgebrochen. 

IMPRESSUM 
Erscheint alle zwei Monate. 
Verleger: Wirtschaftshilfe des 
Bayerischen Groß- und Außen -
handels GmbH, 80333 München, 
Max-Joseph -Str. 5. Alleiniger Ge -
sellschafter: Landesverband Groß -
und Außenhandel, Vertrieb und 
Dienstleistungen Bayern, 80333 
München, Max-Joseph -Straße 5, 
Tel.: 55 77 01. Verantwortlich für 
Redaktion und Anzeigenteil: Joa -
chim Schwichtenberg und 
Burchard Schwarz, 80333 Mün -
chen, Max-Joseph -Straße 5. Druck: 
Typobierl Satz & Druck GmbH, 
Riesenfeldstr. 56, 80809 München. 

Kaugummi-Marktführer Wrigley 
5ûJahre in Deutschland 

Die Wrigley GmbH feiert in die -
sem Jahr ihr 50 -jähriges Ju -
biläum in Deutschland. 1971 
verlagerte die Wrigley GmbH 
ihre Deutschland -Zentrale von 
Düsseldorf nach Unterhaching. 
Mittlerweile ist dieser Standort 
zur Europazentrale mit über 400 
Mitarbeitern gewachsen. Welt -
weit setzt Wm. Wrigley Jr. 
Company als größter Hersteller 
und Vermarkter von Kaugummi 
rund 3,6 Milliarden US-Dollar 
um. Die Ursprünge des Süßwa -
renunternehmens liegen in Chi -
cago, wo Firmengründer Wil -
liam Wrigley 1891 in den Han -
del, zunächst mit Seife und 

Wirtschaftsminister Wiesheu (Mitte) bei einer Feier -
stunde zum 50. Jubiläum der Wrigley GmbH mit Kai 
Panhoizer (rechts), Managing Director Germany und 
Stefan Pfonder (inks), Chairman Europe. 

Backpulver, einstieg. Kaugum -
mi, zunächst nur Gratisbeigabe, 
entwickelte sich schnell zum 
Kerngeschäft. Künftig will 
Wrigley verstärkt in neue Süß -
warenbereiche expandieren. 

Ho l zverpackungen müssen schädlingsfrei sein 
Kisten, Trommeln, Verschläge 
und Paletten aus Vollholz, die aus 
Drittländern in die EU eingeführt 
werden, müssen seit dem 

ISPM-15 entsprechen (ISPM = 1. März 2005 dem Standard 

International Standard for Phyto -
sanitary Measures). Ausgenom -
men sind nur Importe aus der 
Schweiz. 
Als Nachweis, dass das verwen -
dete Holz dem Standard ISPM-
15 entspricht, müssen die Holz -
verpackungen mit dem inter -
national verwendeten Logo 
(symbolisierte Ähre mit den 
Buchstaben IPPC, nationale Re -
gistriernummer und Kürzel für 
das Behandlungsverfahren) ge -
kennzeichnet sein. 
Rechtsgrundlage ist die Richtli- 

nie 2004/102/EG vom 5. Oktober 
2004. Die Umsetzung der Richt -
linie in nationales Recht wird in 
Deutschland durch eine Ände -
rung der Pflanzenbeschauverord -
nung erfolgen. Das Verfahren ist 
aber noch nicht abgeschlossen. 
Da Warenempfänger zunehmend 
ihre Lieferanten nach der Einhal -
tung des Standards ISPM-15 
fragen, empfiehlt die Biologische 
Bundesanstalt (bba), bereits jetzt 
die Anforderungen der Richtlinie 
2004/102/EG zu berücksichti -
gen. Ein 59 Seiten umfassender 
Leitfaden fir die Anwendung des 
Standards ISPM-15 kann als 
pdf-Datei per E-Mail bei der 
LGAD-Hauptgeschäftsstelle 
unter: w.mackholtlgad.de , an -
gefordert werden. 

Autovermietung Sixt 
Für unsere Mitgliedsfirmen haben wir einen neuen Rahmenvertrag 
abgeschlossen. Die aktuellen Konditionen stellen wir Ihnen bei Be -
darf gerne zur Verfügung (Herr B. Schwarz, T. 089/54593719, Fax 
089/593015, E-Mail: b.schwarzlgad.de ). 

BITTE BEACHTEN SIE UNSERE BEILAGEN: 

• LGAD-Verbandsfag: Anmeldung 
• LGAD-Verbandsforum: Urlaubs-Merkblatt/ 

Personenbedingte Kündigung / Neues 
Berufsbildungsgesetz/ FASO -Arbeitskreise / 
Anfldiskriminierungsgesetz 

• GIH: Coaching 2005 
• Buchbesprechungen 
• Abiturienten als Nachwuchskräfte 
• RF: Factoring - Ihr Schlüssel zur Liquidität 
• VGA -Versicherung 

Wir trauern um 

Herrn Martin Auge, der am 
25. April 2005 82 -jährig ver -
starb. Er war Inhaber der Im -
port- und Export-Firma fir 
Spielwaren Hermann Auge in 
Nürnberg und wurde als Ver -
treter des Spielwarengroßhan -
dels in den LGAD-Vorstand 
berufen, dem er 12 Jahre an -
gehörte. Nach der Firmen -
schließung schied er Ende 
1984 aus diesem Gremium 
aus. Wir werden dem Verstor -
benen ein ehrendes und blei -
bendes Andenken bewahren. 

bteilungsIeiter 
Neue Medien, 37 Jahre, 
Dipl.-Betriebsw. (FH), in 
ungekündigter Stellung 
sucht neue Herausforde -
rung im Handel 

Erfahrungen in Personal -
führung Vertragsverhandlun 

! jekte namhafter Unternehmen 

gen, Realisation von kom -
plexen Online- und Off -
lineprojekten, u.a. Web -Pro.., 

unter Einsatz von Content -
Management -Systemen (NPS 
von Infopark, Typo3), Imple 
mentierung von Systemen zur 
Medienneutralen Datenhal -
tung (automatisierte Ausgabe 
on Daten auf Webseiten u, 

in Print -Produkten) sowie in 
der Produktion von Audio- 1 
und Video-Produkten. 1nteres -
enten wenden sich bitte an 

j den LGAD, Frau Grashey 
(Tel.089/545937l3). . , 

Hauptgeschäftsstelle: 
Max-Joseph -Str. 5,80333 München, r 

Postfach 201337, 
80013 München 

Tel. (089) 55 77 01/02 
Fax: (089) 59 30 15 
e-mail: info@lgad.de 

Geschüftsstelle Nürnberg: 
Sandstr. 29 

90443 Nürnberg 
Tel: (09 11) 20 3180 
Fax: (09 11) 22 16 37 

e-mail: lgadnbg@lgad.de 
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LGAD-\/erbondstog 2005 
Bayerns Handel we l tweit 
Spitze in der Distribution 
Internationale Vergleichsstudie offenbart aber auch politischen Reformbedarf 

16.08.2005 

•yerns Handel hat sich her -
vorragend auf die im Zuge 
von Transnationalisierung, In -
ternationalisierung und Glo -
balisierung geänderten Markt -
anforderungen eingestellt. 
Das betonte LGAD-Präsi -
dent Prof. Dr. Dr. h.c. Erich 
Greipl mit Blick auf die Er -
gebnisse des jüngst veröffent -
lichten World Competitive -
ness Report. 

In der aktuellen Studie des re -
nommierten Lausanner Wirt -
schaftsinstituts IMD belegt Bay -
ern Platz 1 in der Kategorie Dis -
tributionsstruktur. Ein stolzes Er -
ebnis im Vergleich der 60 

tweit bedeutendsten Wirt -
schaftsregionen, das eindrucks -
voll die Qualität und Leistungs -
stärke unserer Mitgliedsunter -
nehmen belegt! 
Der LGAD-Präsident legte dar, 
wie sich die Funktionsanforde -
rungen an den Groß- und Außen -
handel vom Waren-Großhandel 
immer stärker zum interme -
diären Dienstleister gewandelt 
haben: ,,Der moderne Großhan -
del ist heute in einem ganz um -
fassenden Sinne Serviceleister 

für die Lieferanten- und Kun -
denstufe. Er versteht sich sowohl 
im Projektbereich als auch im 
Commodity -Bereich als Rund -
um-Dienstleister, etwa wenn es 
um die Finanzierung von Waren -
transaktionen und die Vernet - 

sierung - in der Welt zu Hause, 
in Bayern daheim". 
Beispiel Steuersystem: Wie 
schlecht es hier um unsere inter -
nationale Wettbewerbsfähigkeit 
bestellt ist, offenbart ebenfalls 
die IMD-Studie, in der die 

führenden Wirt -
schaftsregionen 
nach über 300 Kri -
terien verglichen 
werden. Ange -
sichts eines blama -
blen drittletzten 
Ranges bei der Un -
ternehmensbe -

f ('1 steuerung sprach 
Greipl Wöhrend der Festreden: Europasaal im Haus der Bayerischen Wirtschaft bis auf Professor 

den letzten Platz gefüllt 
von unüberhörba -

zung der Warenströme in einer 
effizienten Logistik geht oder 
um die produkt- und problemlö-
sungsgerechte Mitarbeiterschu-
lung." 
Dennoch überwogen in der Rede 
des LGAD-Präsidenten bei der 
öffentlichen Kundgebung, dem 
Höhepunkt des Verbandstages 
2005, die Passagen, die nach-
denklich stimmen: Deutschland 
und seine Reformbaustellen - 

auch das gehört zum Motto 
,,Globalisierung und Individuali- 

ren Alarmsignalen. Das Steuer -
system müsse vereinfacht, die 
Steuersätze gesenkt und der 
Bürokratiedschungel insgesamt 
gelichtet werden. 
Der LGAD-Präsident betonte die 
Notwendigkeit einer Flexibili -
sierung des Arbeitsmarktes und 
eines zeitlich und finanziell effi-
zienteren Bildungssystems. Er 
wies darauf hin, dass Deutsch -
land auf der Beliebtheitsskala für 
Direktinvestitionen im interna-
tionalen Vergleich auf den letz- 

IGAD-Prüsideni Prof. Dr. Dr. h.c. Erich Greipl: 
Klares Bekenntnis zur Globalisierung 

ten Platz abgesackt sei. Mit Blick 
auf die Nachwirkungen der po -
pulistischen „Heuschreckendis -
kussion" konstatierte Professor 
Greipl: ,,Diese Form der Kapita -
lismuskritik schadet dem Stan -
dort Deutschland gewaltig!" 

Vom Präsidenten der Vereini -
gung der bayerischen Wirtschaft, 
Randolf Rodenstock, der die 
Chancen der Globalisierung be -
tonte, gab's dafür Zustimmung: 
„Es kommt nicht von ungefähr," 
so Rodenstock in seiner Gastre -
de beim Verbandstag, ‚,dass ge -
rade Indien und China, also die 
Staaten mit dem größten Wirt -
schaftswachstum, auch den be -
sten Erfolg bei der Armuts -
bekämpfung in ihren Ländern 
haben." Die Intensivierung des 
weltweiten Handels habe dazu 
geführt, dass die Einkommen in 
den ärmsten Ländern sich in den 
vergangenen dreißig Jahren 
mehr als verdoppelt hätten. 

Standort Deutschland braucht politischen Neuanfang 
LGAD-Präsident Prof. Dr. Dr. 
h.c. Erich Greipl hat vor der Illu -
sion gewarnt, allein der Macht -
wechsel in Berlin werde wie ein 
Konjunkturprogramm wirken. 
Mit Hinweis auf den jüngsten 

Stimmungseinbruch in der Wirt -
schaft Bayerns sagte er, die Lage 
werde sich nur dann substanziell 
bessern, wenn die neue Bundes -
regierung einen konsequenten 
Reformkurs einschlage. Profes- 

sor Greipl sprach wörtlich von ei -
ner nötigen „Rundumerneuerung 
des Standortes Deutschland". 
Die zukünftige Regierung müsse 
vorrangig für mehr Wachstum 
und Beschäftigung sorgen, an- 

ders sei die Lähmung Deutsch -
lands nicht zu überwinden. ‚,So -
zial ist, was Arbeit schafft", be -
tonte der LGAD-Präsident. Da -
her müsse man in Berlin endlich 
die Lohnnebenkosten senken und 
den Arbeitsmarkt öffnen. Keinen 

Fortsetzung auf 5.2
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KURZ NOTIERT 
Geschäftschancen in 
Osteuropa 
Alle am Osteuropa-Geschäft 
interessierten Firmen können 
über den LGAD (Fax-Nr. 089/ 
593015 oder info@lgad.de ) 
eine aktuelle Studie zu den Ge -
schäftschancen von Großhan -
delsuntemehmen in Polen, der 
Slowakei, Tschechien und Un -
garn anfordern. Die Untersu -
chung ist als pdf-Dokument 
verfügbar. Bitte die E-Mail -
Adresse angeben! 

Hermesdeckungen im 
Ausfuhrgeschäft 
Im Rahmen einer vom LGAD 
moderierten Podiumsdiskussi -
on zum Thema ,,Schadenab -
wicklung und Regress im 
Bereich der Exportkreditversi -
cherung" wurde erneut der 
wachsende Stellenwert der pro -
fessionellen Absicherung von 
Exportgeschäften vor allem fir 
den Mittelstand deutlich. Ver -
treter der Euler Hermes Kredit -
versicherung, Hamburg, beton -
ten die vielfältigen Möglichkei -
ten der staatlichen und der pri -
vaten Ausfuhrdeckung. Die 
Referenten sicherten den ver -
sammelten Firmenvertretern 
ihre Service- und Kooperati -
onsbereitschaft nicht nur in der 
Deckungspolitik, sondern auch 
in der Schadenregulierung zu. 
Nähere Informationen unter 
www.agaportal.de 

Online-Helpdesk für 
Exporte aus den Entwick -
lungsländern 
Dieser neue Dienst liefert de -
taillierte Informationen über die 
spezifischen Einfuhrbestim -
mungen in der EU und ihren 
Mitgliedstaaten sowie aktuelle 
Informationen über die inländi -
schen Abgaben und Zölle. Der 
kostenlose Service soll den Fir -
men/Exporteuren in Entwick -
lungsländern den Zugang zum 
EU -Markt erleichtern und eine 
maximale Ausschöpfung der 
EU -Handelspräferenzen ge -
währleisten, ist aber auch fir 
Importeure von Interesse. Das 
Helpdesk finden Sie unter 
http:llexport-help.cec.eu.int 

Fortsetzung von S.] 

Aufschub dulde zudem die Sa -
nierung der Staatsfinanzen, an -
sonsten sei „diese Republik nicht 
mehr bezahlbar". Zudem müsse 
die Politik endlich den Mut ha -
ben, Bürokratie spürbar abzubau -
en: Deutschlands Wirtschaft be -
zahle pro Jahr 46 Millarden Euro 
fir Bürokratiekosten, anderer -
seits fehle Geld fir Bildung und 
Forschung. So verspiele Deutsch -
land die Zukunft. Professor 
Greipls Fazit: „Was wir jetzt 
brauchen sind keine endlosen 
Debatten, sondern Taten und kon -
krete Vorschläge!" 

Einführung digitaler Fahrtenschreiber 
erneut verschoben 
Die ursprünglich fir August 
2004 vorgesehene, dann auf den 
5. August 2005 verschobene 
Einführung des digitalen Tacho -
graphen fir LKW ist vom Euro -
paparlament ein weiteres Mal 
verschoben worden. Nun sollen 
alle LKW, die nach dem 5. Au -
gust 2006 produziert werden, 
mit den fälschungssicheren Ta -
chographen ausgestattet werden. 
Bei diesen müssen zusätzlich fir 
alle Berufskraftfahrer besondere 
Chipkarten ausgestellt werden. 

Für die Umrüstung bereits pro -
duzierter, aber noch nicht zuge -
lassener Fahrzeuge wurde eine 
Übergangsfrist vorgesehen. Laut 
dem Änderungsantrag müssen 
alle nach dem 5. August 2007 
erstmals zugelassenen Fahrzeu -
ge mit dem digitalen Tachogra -
phen ausgerüstet sein.Vertreter 
des Europäischen Parlaments 
gehen von einem Vermittlungs -
verfahren aus, das die Ein -
führung noch weiter verzögern 
kann. 

Einkommensteuer: Teilnahme 
an einer Incentive -Reise 

Sicherheits -
maf3nahmen • 

Die Zuwendung von Reisen, die 
vorwiegend der Belohung die -
nen sollen, führt zu steuerpflich -
tigen Betriebseinnahmen bzw. 
zu Arbeitslohn beim Reiseteil -
nehmer. 
Incentive -Reisen, bei denen der 
Reiseteilnehmer nicht zur ei -
gentlichen Zielgruppe gehört, 
sondern eher der Veranstalter -
seite zuzurechnen ist, führen 
dann nicht zu Einnahmen, wenn 
ein überwiegend eigenbetriebli- 

ches Interesse des Zuwenden -
den an der Teilnahme des Mitar -
beiters an der jeweiligen Reise 
besteht; das eigenbetriebliche 
Interesse kann sich daraus erge -
ben, dass dem Mitarbeiter die 
Aufgabe zugewiesen wird, die 
zur eigentlichen Zielgruppe 
gehörenden Personen zu betreu -
en, wenn die Betreuungsaufga -
ben so umfangreich sind, dass 
der Erlebniswert der Reise in 
den Hintergrund tritt. 

iiernet 

Schutz vor Angreifern 
Von je 100 Unternehmen in Deutschland mit tnter'm'anschlu 
bedienen sich dieser Sicherungsmechanismen 
(Mehrfachnennungen möglich) 

Qualitätspreis 
Mit dem Bayerischen Qualitäts -
preis werden Unternehmen mit 
Sitz in Bayern ausgezeichnet, die 
herausragende Leistungen auf 
dem Gebiet der ganzheitlichen 
Unternehmensqualität erbringen. 
Die Preise werden an drei Indu -
strieunternehmen, zwei Hand -
werksbetriebe, zwei Handelsun -
ternehmen (Groß- und Außen -
handel sowie Einzelhandel) und 
an zwei unternehmensorientierte 
Dienstleister verliehen. Die 
nächste Preisverleihung findet 
am 7. März 2006 statt. Der 
LGAD wird gerne interessierte 
Mitgliedsfirmen dem fachlichen 
Koordinator, Prof. Dr. Horst Wil -
demann, TU München, benen -
nen. Die Richtlinien und der Fra -
gebogen können bei der LGAD -
Geschäftsführung in München 
angefordert werden unter 
w.mackholt@lgad.de 

Phishing 
,,Phishing", dieses Wort setzt 
sich zusammen aus ‚,passwort" 
und ,,fishing", zu deutsch: ,,nach 
Passworten fischen". Zur Zeit er -
halten Bankkunden wieder ver -
mehrt solche E-Mails, die wie 
ein E-Mail der eigenen Bank 
aussehen und in denen der Emp -
fänger z.B. gebeten wird, Konto, 
PIN- und TAN -Nummer mitzu -
teilen oder in denen über einen 
Link auf eine manipulierte Web -
seite weitergeleitet wird, die der 
Banken-Homepage sehr ähnlich 
sieht. Über ein Eingabeformular 
werden dort vertrauliche Daten 
abgefragt. Die Betrüger wollen 
sich mit diesen Informationen 
Zugang zu den Konten verschaf -
fen. Für die Praxis gilt: Eine 
Bank wird nie per E-Mail ihre 
Kunden auffordern, sensible Da -
ten zur Überprüfung im Internet 
einzugeben. 

Quelle: Stat. Bundesamt Stand 2004 

Die weltweite Vernetzung 
durch das Internet hat nicht 
nur positive Seiten: immer 
mehr Computerhacker und In -
ternetspione versuchen, über 
das Netzwerk geschützte 
Unternehmensdaten zu be -
schaffen oder Firmen mit Vi -
renangriffen zu schaden. Fast 
alle Unternehmen mit Inter -
netanschluss ergreifen deshalb 
Sicherheitsmaßnahmen für ihre 
Daten. 
Am häufigsten kommen dabei 
Virenschutzsoftware (89%), die 
Datensicherung auf externe 
Laufwerke (70%) und Fire -
walls (59%) zum Einsatz. 
Bei mehr als 40% der Firmen 
wird zudem ein PIN-Code ab -
gefragt, rund ein Drittel sende -
ten Daten unverschlüsselt. 



4/2005 [GAD Nachrichten Seite 3 

Tariferhöhung und Anrechenbarkeit 
auf übertarifliche Bezüge 
Das Bundesarbeitsgericht hat in 
einer Entscheidung vom 17. 
September 2003 unter Bezug -
nahme auf § 311 Abs. 1 BGB 
ausgeführt, dass bei Formular -
Arbeitsverträgen, wie bei denen 
des LGAD, die die Anrechnung 
übertariflicher Zulagen auf künf -
tige Entgelterhöhungen ermögli -
chen, eine nach Beginn der 
Entgeltertiöhung erklärte An -
rechnung sowohl für den 
zurückliegenden Zeitraum als 
auch für die zukünftige Laufzeit 
des Entgelttarifvertrages un- 

wirksam ist. Dies wird damit be -
gründet, dass dem Arbeitgeber 
eine Gestaltungsmöglichkeit 
eingeräumt wird, die im Falle 
des Vollzuges einer gestaltenden 
Bestimmung des Arbeitgebers 
bedarf 
In der arbeitsvertraglichen For -
mulierung sieht das Bundes -
arbeitsgericht eine zeitliche 
Schranke dahingehend, dass die 
Ausübung des Anrechnungs -
rechtes des Arbeitsgebers dem 
Arbeitnehmer gegenüber bis zur 
erstmöglichen Umsetzung der 

Entgelterhöhung erfolgen muss. 
Dies bedeutet nach Bundesar -
beitsgericht konkret, dass die Er -
klärung vor Inkrafttreten des 
neuen Entgelttarifvertrages, im 
Falle dessen rückwirkenden In -
krafttretens spätestens mit dem 
ersten Vollzug der Tariflohner -
höhung vorgenommen werden 
muss. Hinsichtlich der Tarifver -
handlungen 2005 ist - wie bisher 
üblich - von einem rückwirken -
den Inkrafttreten der Tarifverträ -
ge auszugehen, sodass vor Ab -
lauf des Abrechnungsmonats, in 
dem die Tariflohnerhöhung be -
kannt gemacht wird, die Anrech -
nungserklärung an die Arbeit -
nehmer zugegangen sein muss. 

itungsfunktion entfällt mit Freistellung 
Ubt ein leitender Angestellter 
aufgrund einer Freistellung zum 
Kündigungszeitpunkt keine lei -
tenden Befugnisse mehr aus, so 
ist vor der Kündigung nicht der 
Sprecherausschuss, sondern der 
Betriebsrat zur Kündigung an -
zuhören. Dies begründete das 
Arbeitsgericht München damit, 
dass eine leitende Stellung al -
lenfalls dann vorliegen könne, 

solange der Betroffene tatsäch -
lich nach außen die Aufgaben 
und Befugnisse ausübe, die sei -
nen Status als leitender Ange -
stellter begründeten. Auf diese 
Rechtsprechung sollte man sich 
in der Praxis einstellen. Anson -
sten besteht das Risiko, bei der 
Kündigung von leitenden Mitar -
beitern das falsche Gremium zu 
beteiligen. Dies betrifft nicht 

nur Fälle der Freistellung im 
Hinblick auf eine vorgesehene 
Kündigung, sondern jeden län -
geren Zeitraum, in dem das Ar -
beitsverhältnis außer Vollzug 
gesetzt wird (beispielsweise bei 
Elternzeit, Freistellungsphasen 
der Altersteilzeit o. a.). 

Es empfiehlt sich deshalb rein 
vorsorglich, neben dem Spre -
cherausschuss auch den Be -
triebsrat anzuhören. 

Verminderter Beitragssatz zur Kranken -
versicherung in der Freistellungsphase 
Das Urteil des Bundessozialge -
richts vom 25. August 2004, 
wonach in der Freistellungspha -

der Altersteilzeit nur ein er -
mäßigter Beitragssatz in der 
Krankenversicherung zu bezah -
len ist, findet nur auf Freistel -
lungsphasen Anwendung, die 

ein Ausscheiden aus dem Ar -
beitsleben zur Folge haben. In 
der Freistellungsphase der Al -
tersteilzeit soll es nach dem Wil -
len des Gesetzgebers für privat 
Krankenversicherte bei der Be -
rechnung des Arbeitgeberzu -
schusses beim allgemeinen Bei- 

tragssatz verbleiben. Die An -
wendung dieses Urteils des 
Bundessozialgerichts sowohl 
auf andere Freistellungsphasen 
außerhalb der Altersteilzeit als 
auch auf privat Krankenversi -
cherte ist deshalb mit einem ent -
sprechenden Risiko für den Fall 
einer gerichtlichen Auseinan -
dersetzung verbunden. 

Beitragssatz in der gesetzlichen Krankenversicherung 
ab 1. Juli 2005 
Der durchschnittliche allgemei- § 257 SGB V für Beschäftigte, Gechatte Entwicklung den Beitragssatzes 

ne GKV-Beitragssatz beträgt ab 
1. Juli 2005 13,4%. Damit ver -
mindert sich der bisherige Bei -
trag von 14,3% um 0,9%, also 
in der Höhe, in der vom 1. Juli 
2005 an ein zusätzlicher Bei -
tragssatz aufgrund des ,,Geset -
zes zur Anpassung der Finanzie -
rung von Zahnersatz" zu ent -
richten ist. Nach dem Beitrags -
satz von 13,4% wird auch der 
Arbeitgeberzuschuss gemäß 

die bei einem Unternehmen der 
privaten Krankenversicherung 
versichert sind, berechnet. So -
weit in Ziffer 4 des LGAD-Fax-/ 
E-Mail -Dienstes 5/2005 ein 
Beitragssatz von 13,3% genannt 
wurde, ist dies nicht zutreffend. 
Dieser Beitragssatz gilt ab 1. 
Juli 2005 nur für privat kran -
kenversicherte Rentner. Der 
Unterschied liegt darin, dass ifir 
Rentner der 1. März des laufen- 
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den Jahres zur Beitragsbemes -
sung zugrunde gelegt wird, fir 
Beschäftigte der 1. Januar des 
Vorjahres. 

KURZ NOTIERT 
Gesetze vor dem Aus 

Das umstrittene Antidiskrimi -
nierungsgesetz in der derzei -
tigen Fassung steht vor dem 
Aus. Der Rechtsausschuss des 
Bundesrates empfahl, den Ver -
mittlungsausschuss anzurufen. 
Da der unions -dominierte 
Bundesrat am 8.7.2005 erwar -
tungsgemäß dieser Empfeh -
lung folgte, bestehen praktisch 
keine Chancen mehr, das nicht 
zustimmungspflichtige Gesetz 
noch zu verabschieden. 

Der ebenfalls einhellig von 
den Arbeitgeberverbänden ab -
gelehnte Entwurf zur Ausdeh -
nung des Arbeitnehmer-Ent -
sendegesetzes ist von der Re -
gierungskoalition im Aus -
schuss für Wirtschaft und 
Arbeit vorerst zurückgezogen 
worden. Die Koalition musste 
einräumen, dass die aufge -
zeigten rechtlichen Bedenken 
begründet sind. Die auf dem 
Job -Gipfel am 17. 3. 2005 ver -
einbarte Steuerentlastung für 
Unternehmer ist jetzt im Fi -
nanzausschuss des Bundesta -
ges gescheitert, weil keine Ei -
nigung über die Finanzierung 
erzielt werden konnte. Mit der 
angekündigten Neuwahl ver -
fallen alle nicht abgeschlosse -
nen Gesetzesvorhaben nach 
dem Grundsatz der Diskonti -
nuität. Das gilt auch für den 
Entwurf eines fünften Geset -
zes zur Änderung des Sozial -
gesetzbuches (SGB) III und 
anderer Gesetze. Es geht u. a. 
um eine Verlängerung der 
Übergangsfrist bis zum 
1.2.2008 (bisher: 1.2.2006) 
nach der die Verkürzung des 
Anspruches auf Arbeitslosen -
geld 18 Monate greifen soll. 
Dies hätte für die Erstattungs -
pflicht des Arbeitgebers bei 
Freisetzung älterer Arbeitneh -
mer (§ 147a SGB III) zur Fol -
ge, dass diese nicht schon ab 
1.2.2006, sondern erst ab 
1.2.2008 entfallen würde. 
Es verbleibt somit derzeit 
beim Wegfall der Erstattungs -
pflicht ab 1.2.2006.
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PERSONALIEN 

I K 
Bundesverdienstkreuz für 
Günter Späth 
Unserem Vorstandsmitglied, 
Konsul Günter Späth, Firma 
CSC Jäklechemie, Nürnberg, 
wurde vom Bundespräsidenten 
das Verdienstkreuz Erster 
Klasse des Verdienstordens der 
Bundesrepublik Deutschland 
verliehen. Herzlichen Glück -
wunsch! 

Prof. Erich Greipi als 
Vizepräsidenten bestätigt 
Die Mitgliederversammlung 
der vbw - Vereinigung der 
Bayerischen Wirtschaft e.V. hat 
am 8. Juni 2005 im Rahmen 
der Wahlen für ein neues Präsi -
dium unseren Präsidenten, 
Prof. Dr. Dr. h.c. Erich Greipl, 
für weitere zwei Jahre zum 
Vizepräsidenten der vbw wie -
dergewählt. 

Frank Hurtmanns 
im LGAD-Präsidium 
Dipl.-Kfm. Frank Hurtmanns, 
Vorstandsmitglied der BayWa 
AG, ist in der LGAD-Vor -
standssitzung am 18. Juli 2005 
einstimmig als weiterer Vize -
präsident in das Präsidium ge -
wählt worden. Er gehört auch 
unserer Tarifkommission sowie 
dem Vorstand der vbw - Verei -
nigung der Bayerischen Wirt -
schaft an. 

IMPRESSUM 
Erscheint alle zwei Monate. 
Verleger: Wirtschaftshilfe des 
Bayerischen Groß- und Außen -
handels GmbH, 80333 München, 
Max-Joseph -Str. 5. Alleiniger Ge -
sellschafter: Landesverband Groß -
und Außenhandel, Vertrieb und 
Dienstleistungen Bayern, 80333 
München, Max-Joseph -Straße 5, 
Tel.: 55 77 01. Verantwortlich fur 
Redaktion und Anzeigenteil: Joa -
chim Schwichtenberg und 
Burchard Schwarz, 80333 Mün -
chen, Max-Joseph -Straße 5. Druck: 
Typobierl Satz & Druck GmbH, 
Riesenfeldstr. 56, 80809 München. 

Hans Wedel mit Gründerpreis geehrt 

Für sein Lebenswerk wurde 
Hans Wedel mit dem Bayeri-
schen Gründerpreis vom Bayeri- 

als fränkischer Unternehmer 
seine Verantwortung für Mitar -
beiter und Region gelebt. Den 

schen Sparkas- Aufbau der Fir -
ma Martin Bauer senverband ge-

ehrt. Theo Har-
n i s c h m ac h e r, 
Vize-Vorstands-
vorsitzender der 
Bayern Landes-
bank gratulierte 
Hans Wedel bei 

im Kräuterge -
schäft habe er zu 
seinem Lebens -
werk 
Die 

gemacht. 
Auszeich -

nung nahm Hans 
Wedel in Beglei -Theo Harnischmacher überreichte den Pokal on 

der feierlichen Nons Wedel (Mitte) und würdigte den Preistriger tung seiner Söh -
Preisverleihung 
in der Kategorie 

als bodenstündig und gleichzeitig global aktiv. 
(Foto: Brigitte Aiblinger) 

ne und jetzigen 
Geschäftsführer 

,,Lebenswerk" und würdigte den 
Seniorchef in seiner Laudatio als 
fleißigen, verantwortungsvollen 
und vorausschauenden Unter-
nehmer. In der ,,Königsdisziplin 
des Unternehmertums", so Har-
nischmacher, habe Hans Wedel 

Martin und Adolf Wedel ent -
gegen. 
Der LGAD gratuliert zu dieser 
besonderen Auszeichnung auf 
das Herzlichste und wünscht sei -
ner erfolgreichen Mitgliedsfirma 
weiterhin gutes Gelingen. 

Wolfgang Cuilmann in den Ruhestand 
verabschiedet 

Der Gründer, Namensgeber und 
geschäftsführende Gesellschaf -
ter unserer Mitgliedsfirma 
CULLMANN GmbH in Ca -
dolzburg hat sich nach nahezu 
38 Jahren Tätigkeit in den Ru -
hestand verabschiedet. Er ist 
planmäßig im 65. Lebensjahr 
aus der aktiven Geschäfts- 

führung ausgeschieden und 
stellt seine unternehmerische 
Erfahrung und Kompetenz der 
CULLMANN GmbH zukünftig 
als Mitglied des Gesellschafter -
beirats zur Verfügung. Seit An -
fang dieses Jahres sind Lars 
Schultheiss und Thomas Schle -
gel die verantwortlichen Ge -
schäftsführer. Das fränkische 
Unternehmen ist der weltweit 
größte Zulieferer von universel -
len Freisprechanlagen für die 
Automobilindustrie. Zu den 
Kunden zählen u. a, Volkswa -
gen, Audi, Skoda, Renault, 
Opel, Porsche, Jaguar und 
MAN. Nähere Informationen 
unter www.cullmann.de. Wir 
wünschen Herrn Cullmann für 
seine Zukunft das Allerbeste. 

Neuer BDEx-Geschäftsführer 
Nach dem altersbedingten Ausscheiden von Herrn Dipl.-Vw. Hans -
Jürgen Müller aus der Geschäftsführung von BDEx und BGA leitet 
seit 1. Juli 2005 Herr Dipl.-Vw. Jens Nagel die Geschäfte des Bun -
desverbandes des Deutschen Exporthandels. Wir wünschen unse -
rem Partner in Sachen Außenhandel alles Gute und viel Erfolg. 

BITTE BEACHTEN SIE UNSERE BEILAGEN: 
• Merkblatt verhaltensbedingte Kündigung • GfH: Generationswechsel im Familienunternehmen 
• Merkblatt Zeugnis • Buchbesprechungen 
• Merkblatt sozialpolitische Schwellenwerte 

KURZ NOTIERT 
,,Vermögensmanagement fir 
Fainilienunternehmer" 

ist nicht nur der Titel eines 
Buches, an dem man sich als 
Leitfaden in mittelständischen 
Familienbetrieben orientieren 
kann, sondern auch eines der 
zur Zeit am meisten gefragten 
Themen bei unseren Bera -
tungsspezialisten der ver -
bandseigenen GfH Gesell -
schaft für Handelsberatung 
mbH. Mit der vorhandenen 
Beratungserfahrung zu dieser 
Thematik kann auf die indivi -
duelle Situation in der Beglei -
tung von Betriebsübernahmen 
oder den Generationswechsel 
abgestellt werden. . 
Bitte beachten Sie die Beilage 
der GifT. 

Niederländisches Back -
zubehör-Unternehmen 
sucht Handelspartner 

Das niederländische Unterneh -
men Patisse ist aufgrund seiner 
ausgewählten Produktpalette 
weltweit bekannt und produziert 
Backformen und Backzubehör 
in beinahe 50 Ländern. Das Sor -
timent ist sowohl in den niedri -
gen als auch in den mittleren und 
höheren Preisklassen angesie -
delt. Die Firma sucht Handels -
agenten bzw. Geschäftspartner 
in Deutschland. I 
Nähere Informationen erhalten 
Sie bei G.H.J. Noman, PATISSE 
Nederland by, De Wijer No. 8, 
NL 5527 EA Hapert 
Tel.: +31.497.383855 
Fax: +31.497.3865 26 

Hauptgeschäftsstelle: 
Max-Joseph -Str. 5, 80333 München, 

Postfach 201337, 
80013 München 

Tel. (089) 55 77 01/02 
Fax: (089) 5930 15 
e-mail: info@Igad.de 

Geschäftsstelle Nürnberg: 
Sandstr. 29 

90443 Nürnberg 
Tel: (09 11) 20 3180 
Fox: (09 11) 22 16 37 

e-mail: lgadnbg@lgad.de 
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LANDESVERBAND GROSS- UND AUSSENHANDEL VERTRIEB UND DIENSTLEISTUNGEN BAYERN E.V. 

17.10.2005 

Nach der Bundestagswahl: 
Reformen du l den keinen Aufschub 
,,Jeder Tag ohne Reformen 
ist ein verlorener Tag für 
Deutschland". Das erklärte 
der LGAD-Präsident Prof. 
Dr. Dr. h.c. Erich Greipl im 
•hmen eines Unternehmer -
gesprächs mit Blick nach Ber -
lin. Das Signal der Großhan -
delsunternehmen geht an die 
Koalitionäre, schnell die Ei -
telkeiten und den Zwist der 
Nachwahlzeit hintan zu stel -
len, um mit Nachdruck den 

Reformstau auflösen zu kön -
nen. Wir haben eine umfas -
sende Reform -Agenda vor 
uns: 

• Deutschland braucht den Ein -
stieg in ein einfacheres Steuer -
system und niedrigere Steuer -
sätze. 

• Wir brauchen eine mittel -
standsfreundliche Unterneh -
menssteuerreform. Nicht nur 

bei den Kapitalgesellschaften, 
auch bei den Personenunterneh -
men müssen die Ertragssteuer -
belastungen sinken. 

• Unsere Unternehmen müssen 
vom Gängelband der Bürokratie 
befreit werden. Es kann nicht 
sein, dass wir bis zu 7,5 Prozent 
unseres Jahresumsatzes, diese 
Zahl hat die Henzler-Kommis -
sion ermittelt, an ,,Papiertiger" 
verfüttern. 

U Die Arbeitsverhältnisse müs -
sen flexibler werden. In Betrie -
ben bis zu 20 Mitarbeiten ver -
hindert der Kündigungsschutz 
mehr Arbeitsplätze, als er si -
chert. 

U Der Sozialstaat muss so orga -
nisiert werd e n, dass auch morgen 
noch die Grundsicherupg der 
Menschen gewährleistet ist und 
dennoch die Sozialabgaben dau -
erhaft deutlich gesenkt werden. 

• Die Staatsquote muss ge -
senkt, Subventionen müssen 
zügig abgebaut werden. 

USA dominieren Rekord im bayerischen Außenhandel 
Die bayerischen Ausfuhren 
erreichten im Jahr 2004 mit 
118 Mrd. € bekanntlich ein 
Rekordniveau. 

Wie schon in den Vorjahren blie -
ben die USA wichtigster Abneh -
mer von Produkten ,,made in Ba-
•ia". Die in hohem Maße poli -
tisch bedingten Einbrüche seit 
Beginn der diplomatischen Ver -
stimmungen zur Zeit des 2. Golf -
krieges konnten größtenteils 
wieder wettgemacht werden - 

und das obwohl die Dollar -
schwäche den bayerischen Ex -
port in die USA erheblich beein -
trächtigt hatte. Insgesamt gese -
hen exportiert die bayerische 
Wirtschaft nach wie vor mehr 

S,,thS5f.h,p,ItJS 

Waren und 
Dienste in die 
USA als in 
sämtliche ost -
und südost -
asiatische 
Staaten (ein -
schl. China) 
zusammen. 

R e k or dz u - Der Außenhandel Bayerns in Mrd. FUR, Quelle: StMWVIT 
wächse beim 
Exportwachstum verzeichnete 
der Handel mit den osteuropäi -
schen Beitrittsstaaten. Mit Aus -
nahme von Ungarn (Exportmi -
nus von 8,7%) konnte der Aus -
tausch mit den neuen EU-Mit -
gliedern durch den Wegfall der 
letzten Handelsbarrieren weiter 

Ausfuhr Bayerns nach Ländern 2004, Quelle: Bay. Stafist. Landesamt 

deutlich ge -
steigert wer -
den. Allein 
die Ausfuh -
ren nach 
Polen konn -
ten 2004 
nochmals um 
über 20 % 
zulegen. Eine 
Wachstums- 

rate, die nur noch durch den Zu -
wachs im Rußlandgeschäft 
(+28%) übertroffen wurde. 

Wie die ,,Importstudie" des 
LGAD gezeigt hat, nimmt 
die ,,Importabhängigkeit" der 
bayerischen Exportwirtschaft 
stetig zu. Mittlerweile werden 
rund 40% des Warenwerts der 
Exporte in Form von Vorleistun -
gen importiert. 

Der internationale Handel mit 
Dienstleistungen könnte sich zu 
dem zentralen Wachstumsfeld 
der Zukunft entwickeln, wenn 
die intermediären Dienstleister 
ihre Chancen aktiv nutzen. 

[GAD -
Unternehmerforurn 
,,Finanzierung", 
am 1. 12.2005 
Für den 1. Dezember 2005 
lädt der LGAD zu seinem 
Forum zur Unternehmens -
finanzierung ins Haus der 
Bayerischen Wirtschaft in 
München ein. Zugeschnit -
ten auf mittelständische 
Unternehmen im Groß- und 
Außenhandel sowie im 
Dienstleistungsbereich wer -
den Fragen wie der Um -
gang mit der Hausbank 
nach Basel II oder Wege zu 
mehr Eigenkapital themati -
siert. 
BGA-Präsident Anton Bör -
ner, selbst Großhandelsun -
ternehmer in Ingolstadt, 
wirft sein Augenmerk auf 
die Erfolgsfaktoren Strate -
gie, Personal, Organisation 
und Finanzierung. Ein aus -
führliches Programm und 
eine Anmeldung liegen bei. 
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KURZ NOTIERT 
Steuerliche Maßnahmen 
nach der Hochwasserkata -
strophe im August 2005 
Das Bundesministerium der Fi -
nanzen (BMF) hat ein Schrei -
ben zur Unterstützung der 
Hochwasseropfer in Süd -
deutschland herausgegeben. 
Die steuerlichen Maßnahmen 
gelten, soweit nicht anders be -
stimmt, in der Zeit vom 20. 8. 
2005 bis zum 28. 2. 2006. Der 
vollständige Wortlaut kann 
beim LGAD abgerufen werden 
( w.mackholtlgad.de ). 

Manipulationen an Ge -
schwindigkeitsbegrenzern 
ab sofort strafbar 
Mit einer seit dem 18.8.2005 
mit § 22b Straßenverkehrsge -
setz neu geschaffenen Strafvor -
schrift wird die Manipulation 
der bestimmungsgemäßen 
Funktion eines Geschwindig -
keitsbegrenzers bei LKW und 
Bussen mit Freiheitsstrafe bis 
zu einem Jahr oder Geldstrafe 
bestraft. Gleiches gilt auch fir 
Veränderungen an Tachostän -
den bei allen Kraftfahrzeugen 
sowie fir die Herstellung und 
Überlassung von Computer -
programmen zur Manipulation. 

Einführungstermin für 
digitale LKW-Tachogra -
phen erneut verschoben 
Die ursprünglich für August 
2004 vorgesehene, dann auf 
den 5. August 2005 und inof -
fiziell zwischenzeitlich auf 
den 1. Januar 2006 verscho -
bene Einführung des digitalen 
Tachographen für LKW ist 
nach neuesten Informationen 
vom Europaparlament ein wei -
teres Mal aufgeschoben wor -
den. Nunmehr soll die Pflicht 
zur Ausstattung mit digitalen 
Fahrtenschreibern erst fir alle 
nach dem 5. August 2006 pro -
duzierten bzw. nach dem 5. 
August 2007 erstmals zugelas -
senen Nutzfahrzeuge wirksam 
werden. Vertreter des Europäi -
schen Parlaments gehen von 
einem Vermittlungsverfahren 
aus, das die Einführung weiter 
verzögern dürfte. Wir halten 
Sie auf dem Laufenden. 

Exportkreditversicherung vor Reform 
Das Bundeswirtschaftsministeri -
um plant eine Reform der staat -
lichen Hermesbürgschaften. 
Künftig sollen individuelle Zu -
oder Abschläge in die Prämien 
für die Inanspruchnahme von 
Hermes aufgenommen werden. 
Kriterium soll die Bonität der 
ausländischen Abnehmer sein. 
Einzelne Exportgeschäfte wür -
den also teurer, andere günstiger. 

Bislang richtet sich die Höhe der 
Prämien im Wesentlichen nach 
der Länderkategorie, in die das 
Käuferland eingestuft ist. Insge -
samt soll nach den Reformvor -
schlägen des Ministeriums das 
Prämiensystem risikogerechter 
gestaltet werden. Berücksichtigt 
werden sollte beispielsweise 
nicht nur die Bonität der Käufer 
im Ausland, sondern auch der 

Schadensverlauf der Exporteure 
- ein geringerer Schaden sollte 
auch mit einer geringeren Prämie 
einhergehen. Der LGAD wird 
zusammen mit seinen Partnern in 
Berlin, BGA und BDEx, weiter 
aktiv auf diesen Reformprozess 
einwirken, um somit eine sinn -
volle Neugestaltung der deut -
schen Exportkreditversicherung 
zu erreichen. 

IT -Sicherheit bedroht 
Der rasche Wandel in der Infor -
mationstechnik hat zu einer er -
heblichen Ausweitung der Bedro -
hungsformen rund um Internet, 
Intranet und E-Mail geführt. 
Viren, Würmer und andere 
„Schädlinge" suchen sich immer 

neue Verbreitungswege und be -
drohen in Extremsituationen die 
komplette Handlungsfähigkeit 
ganzer Betriebsorganisationen. 
Um die Aufmerksamkeit fir das 
Thema 1T -Sicherheit zu schärfen 
und den LGAD-Mitgliedern kon- 

krete Handlungshilfen bei der 
Entwicklung und Einführung von 
IT -Sicherheitskonzepten zu ge -
ben, wird der LGAD in den nächs -
ten Wochen und Monaten gezielt 
über aktuelle Entwicklungen in 
der ,,IT-Security", über einsc 
gige Bedrohungsszenarien sowie 
über mittelstandsgerechte IT -Si -
cherheitslösungen informieren. 

RFID - Eine neue Technologie 
für den Großhandel? 

Zeitpunkt der Pro -
zesskette verfolgen. 
Der Warenfluss lässt 
sich sequentiell 
steuern, also entzer -
ren, wo es zu Eng -
pässen kommt und 
beschleunigen, wo 
Leerlauf ist. Die 

RFID-Chip mit Antenne Chips enthalten In -
Den Inhalt eines Kartons im 
Wareneingang zu erfassen, ohne 
ihn auch nur in die Hand zu neh-
men, geschweige denn aus-
packen zu müssen, das klingt 
nach einer kleinen Revolution in 
der Warenlogistik. RFID, Radio 
Frequency Identification, eine 

formationen über Menge, Qua -
lität, Herstelldatum, Charge, 
Haltbarkeit, Fertigungsstatus, 
spezielle Chips können sogar 
die Temperatur messen. Ange -
bracht werden Chips schon in 
der Produktion. Beim Transport, 
im Lager und Laden dienen sie 
als Diebstahlsicherungen und 
Schutz gegen Manipulationen. 
Auf dem Weg von der Produkti -
on zum Lager werden mit ihrer 
Hilfe Ein- und Ausgang proto -
kolliert. Bei der Warenkontrolle 
ergeben sich Beschleunigungs -
effekte in der Größenordnung 
von bis zu 75%. Auch die Sor -
tierung, Zählung und Verfügbar -
keitsabfragen werden so maß -
geblich erleichtert. Konzerne 
wie Wal-Mart und Albertsons 
gehen mittlerweile sogar so 

neue Mikrochiptechnologie, 
macht's möglich. Die RFID-
Chips, auch „Tags" genannt, 
sind oft nur Millimeter groß, die 
kleinsten von ihnen finden sogar 
Platz in Geldscheinen. Das be-
sondere daran: Diese kleinen 
Einheiten haben eine Antenne, 
mit der sie das Signal eines Le-
segeräts empfangen und einen 
Sender, mit dem sie Rückmel-
dung geben. Die Einsatzmög-
lichkeiten sind vielfältig: So 
lässt sich die Ware zu jedem 

weit, dass sie von ihren Liefe -
ranten verlangen, die RFID -
Technik zu verwenden. Je nach 
Auflage schwanken die Kosten 
für einen RFID-Chip noch zwi -
schen 5 Cent und einem Euro, 
Tendenz aber eindeutig fallend. 
Auch hierzulande ist damit zu 
rechnen, dass sich RFID inner -
halb von 2 bis 3 Jahren voll 
etabliert hat. Verschwiegen wer -
den sollte allerdings auch nicht, 
dass vor allem Datenschützer 
Bedenken gegen RFID äußern 
und, dass von dieser Seite 
Beschränkungen zu rechnen ist. 
Aus Großhandelssicht ist mo -
mentan abzuwägen, ob die Ein -
führung dieser Technik bereits 
jetzt Sinn macht. Weil RFID sei -
ne volle Stärke nur entfalten 
kann, wenn es durchgängig auf 
dem Weg der Ware von der Pro -
duktion bis zum Endkunden ein -
gesetzt wird, machen Insellö -
sungen wenig Sinn. Wer mit 
Massenware handelt, wird in 
der Tendenz früher mit der neu -
en Technologie RFID konfron -
tiert werden als der klassische 
Produktionsverbindungshandel, 
der es mit übersichtlichen Ge -
bindegrößen zu tun hat. Unsere 
Betriebsberater informieren Sie 
gerne, wenn Sie Fragen zu 
RFID haben (Ansprechpartner: 
Richard Harti, T.: 089/594431).
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Krankengeld: Wann Arbeitgeber 
Beihilfe leisten müssen 
Beihilfeansprüche eines Arbeit -
nehmers können gleich zu Be -
ginn eines Beschäftigungsver -
hältnisses bestehen und dann 
erst wieder nach einer fünfjähri -
gen Betriebszugehörigkeit. Wir 
wollen Ihnen diese Regelungen 
zur Beihilfeleistung aus § 15 Nr. 
2, Abs. 3 unseres Manteltarif -
vertrags einmal ausführlicher 
vorstellen: 
Für die ersten vier Wochen der 
Beschäftigung besteht keine 
Entge ltfo rtzah lung sp flic ht 
durch den Arbeitgeber. In die -
sem Fall zahlen die Betriebe 

•ttdessen als Beihilfe den Aus -
gleich zwischen dem gesetzli -
chen Bruttokrankengeld und 
vollem Nettoentgelt. Besteht 

wegen Überschreiten der 
Pflichtversicherungsgrenze kein 
Anspruch auf gesetzliches 
Krankengeld, ist die Beihilfe be -
grenzt auf die Differenz zwi -
schen dem fiktiven gesetzlichen 
Höchstbeitrag des Bruttokran -
kengelds und einem Nettoge -
halt, das sich aus dem Bruttobe -
trag ergibt, der der Pflichtversi -
cherungsgrenze entspricht. Falls 
anschließend sechs Wochen 
Lohnfortzahlung anfallen, ent -
fällt rückwirkend die Beihilfe. 
Maßgebend ist die zum Zeit -
punkt des Beginns der Krank -
heit gültige Pflichtversiche -
rungsgrenze. 
Darüber hinaus erhalten die Ar -
beitnehmer/Arbëitnehmerinnen, 

die Anspruch auf gesetzliches 
Krankengeld haben und die dem 
Betrieb mehr als fünf Jahre an -
gehören, bei längeren Krankhei -
ten (eine Krankheit ist länger, 
wenn sie die Zeit der Entgelt -
fortzahlungspflicht durch den 
Arbeitgeber überschreitet) ein -
mal innerhalb von 12 Monaten 
eine Beihilfe in Höhe des Unter -
schiedsbetrages zwischen Brut -
tokrankengeld und Nettoentgelt 
ohne Überstundenvergütung 
nach folgender Staffelung: 

nach einer ununterbrochenen 
Betriebszugehörigkeit 

von Jahren 
5 

Beihilfe 
bis zu ... Monate 

2 
10 4 
15 6 

Änderungen in der 
Persona l abrechnung 
ab 1Januar 2006 

Nachdem der Gesetzgeber ab 
1.7.2005 den zusätzlichen Bei -
tragssatz in der Krankenversi -
cherung verordnet hat, steht 
zum Januar 2006 eine Änderung 
im Meldewesen zur Sozialversi -
cherung an. Danach können So -
zialversicherungsmeldungen 
und Beitragsnachweise nur noch 

• k t r o n i s c h - gesichert und 
verschlüsselt - an die Kranken -
kassen übermittelt werden. Das 
verbandliche Rechenzentrum 
DVH Datenverarbeitungsdienst 
des Handels GmbH bietet diese 
Leistung im Rahmen seiner 
Outsourcing -Abrechnung mit 
dem leistungsstarken Program -
mpaket PAlSY an. Beachten Sie 
dazu bitte die Beilage. 

Bitte beachten Sie unsere Beilagen: 

Merkblatt Zeugnis Teil 2 

Merkblatt Sozialversicherungsrechtliches 
Beschüftigungsverhältnis 

Merkblatt Arbeitnehmer-Teilzeitwünsche 

Cf H: Organisationsberatung 
aktueller denn je 

LGAD-Unternehmerforum: Programmablauf 

DU: Personalabrechnung 

Buchbesprechungen 

Unbegrenzt befristete Arbeitsverhä l tnisse 
für ätere Arbeitnehmer europarechtswidrig? 

Mit Mitarbeitern, die das 52. Le -
bensjahr vollendet haben, darf 
nach § 14 Abs. 3 Sätze 3 und 4 
TzBfG ein kalendermäßig befri -
steter Arbeitsvertrag abgeschlos -
sen werden, ohne die zeitliche 
Begrenzung auf 24 Monate, und 
ohne die lediglich dreimalige 

Verlängerung, wie sie für andere 
Arbeitnehmer gilt. 
Nach Ansicht des EuGH-Gene -
ralanwalts liegt hier eine un -
zulässige Altersdiskriminierung 
vor. Die Regelung kaum aber bis 
zu einer Entscheidung des EuGH 
weiter angewendet werden. 

Deutsche Fahrzeugpapiere müssen 
nicht umgetauscht werden 
Ab dem 4. Oktober werden bun -
desweit neue Fahrzeugdokumen -
te eingeführt. Der bisherige 
Fahrzeugschein wird aufgrund 
einer EU-Richtlinie durch das 
Zulassungsdokument Teil I und 
der Fahrzeugbrief durch das Zu -
lassungsdokument Teil II ersetzt. 
Die neuen Fahrzeugdokumente 
sind von einer EU-Richtlinie 
vorgegeben und sind nunmehr 
inhaltlich europaweit harmoni -
siert. Das äußere Erscheinungs -
bild der Dokumente differiert je 
nach Land weiterhin. Alte Papie -
re behalten aber ihre Gültigkeit, 
bis diese entweder wegen Ver -
kauf des Fahrzeugs, technischer 
oder persönlicher Änderungen 
ohnehin neu ausgefertigt werden 

müssen. Dabei gilt der Grundsatz 
der Einheit der Fahrzeugdoku -
mente, d.h. wenn ein Dokument, 
Brief oder Schein, erneuert wer -
den muss, so ist auch das andere 
Dokument neu auszufertigen. 
Die für das Zulassungsverfahren 
nachzuweisenden Angaben über 
die Beschaffenheit und Ausrüs -
tung eines Fahrzeugs ist in den 
Fahrzeugschein einzutragen, 
während in den Fahrzeugbrief - 
und das ist neu - nur noch einige 
der wichtigsten Daten aufzuneh -
men sind. Neu ist beim Fahr -
zeugbrief auch, dass anstatt der 
bisher sechs möglichen Halter -
eintragungen künftig nur noch 
zwei Haltereinträge möglich 
sind. 

KURZ NOTIERT 
Betriebliche Check-Ups 
In der Beratung zu Quali -
tätsmanagementsystemen von 
Betrieben stößt man immer 
wieder auf organisatorische 
Unzulänglichkeiten, die man 
eigentlich nicht erwartet, da 
die heutzutage angewandten 
Kommunikationstechnologien 
ausgereift sind. Die Warenwirt -
schaftssysteme in den Betrie -
ben decken aber nicht die ge -
samte betriebliche Organisa -
tion ab. Im Zusammenhang mit 
der Organisation an den 
Schnittstellen, der Personalor -
ganisation, der Zuteilung von 
Aufgaben und Kompetenzen 
und der Festlegung auf einheit -
liche Abläufe zeigen sich im -
mer wieder Defizite. Defizite 
beheben durch Organisations -
beratung ist deshalb ein The -
ma, für das Sie die verbandli -
che Beratungsstelle des LGAD 
sensibilisieren möchte. Beach -
ten Sie bitte die Beilage der 
GfH Gesellschaft für Handels -
beratung mbH. 

LGAD: Motor für die 
Ausbildung im Groß- und 
Außenhandel 
Mit einem gemeinsamen Mes -
sestand beteiligt sich der 
LGAD zusammen mit dem 
Einzelhandel und der Akade -
mie Handel am Bayerischen 
Bennfsbildungskongress vom 
12.12. bis zum 15.12.2005 in 
Nürnberg. Diese größte Veran -
staltung ihrer Art in Europa 
bietet eine breite Plattform, um 
über die Ausbildungsberufe im 
Groß- und Außenhandel zu in -
formieren und für diese zu wer -
ben. Dieses Ziel verfolgt auch 
ein geplanter neuer Imagefilm 
des BGA, an dessen Konzepti -
on wir mitwirken. Damit der 
Film kostengünstig realisiert 
werden kann, sind wir auf Ihre 
Unterstützung angewiesen: 
Alle Mitgliedsunternehmen, 
die über eigenes Filmmaterial 
verfügen, werden herzlich ge -
beten, dieses zur Verfügung zu 
stellen. Rückmeldungen bitte 
an Frau RA Susanne Völker, 
LGAD München: 
s.voelker@lgad.de 
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1 OOJahre Kolb & Sörgel 
LGAD erfüllt Ausbildungs -
verantwortung Der Kfz-Teile-

Fachhandel 
Kolb & Sörgel 
feiert sein 100-
jähriges Beste-
hen. Gegründet 
wurde das Un- 

fahrzeugtei -
len. In dem Der LGAD will es nicht bei 

Appellen und Förderinitiati-
ven zur Verbesserung der Aus- 

Maße 
das 
bende 

wie 
aufstre -

Ver -bildungssituation belassen. 
Wenn auch die Möglichkeiten, 
auf diesem Feld selbst aktiv zu 
werden, begrenzt sind, so freu-
en wir uns um so mehr, dass 
die von den beiden Verbänden 
LGAD und LBE getragene 
KGG Kreditgarantiegemein-
schaft für den Handel in Bay-
em erstmals ein Ausbildungs-
verhältnis eingeht. Seit dem 
1. September 2005 ist als un- 

Mil klaren Konzepten erfolgreich am Markt: (v.1. n. r.) 
Franz, Armin und Kilian Sörgel 

kehrsm j tte I 
Auto an Be -

ternehmen 1905 in Nürnberg als 
Elektrogroßhandel von Karl 
Sörgel und Hans Kolb. 1926 
eröffneten Kolb & Sörgel eine 
Abteilung mit der Elektrotech-
nischen Vertretung für den 
Straßenleuchten-Hersteller 
HELLUX. Ein Jahr später dann, 
1927, folgte zusammen mit DI- 

deutung gewann, wuchsen die 
Aufgabenfelder für das Unter -
nehmen: 1936 folgte die Vertre -
tung für BERGA, 1950 für 
BOGE und 1965 für SWF. In 
vierter Generation ist Kölb & 
Sörgel heute mit seinen beiden 
Standorten Fürth und Maisach 
einer der führenden Versor -

sere ,,Nachwuchshoffnung" 
Monique Hayes bei unserer 
KGG in der Lehre. Monique 
Hayes ist in den USA geboren 
und kommt aus Lichtenfels. 
Wir wünschen ihr eine erfolg-
reiche berufliche Zukunft und 

RING, heute ELRING, der Ein-
stieg in den Vertrieb von Kraft- 

gungshändler des bayerischen 
Kfz-Teile-Großhandels. 

Friedrich Vorländer - 65 Jahre 
Friedrich Vorländer, Geschäfts-
führer unserer Mitgliedsfirma 
Funeralia GmbH, Medizintech-
nik, in Würzburg, feierte am 
3. September seinen 65 Ge-
burtstag. Friedrich Vorländer 
wirkt seit vielen Jahren im 
LGAD-Vorstand mit und leitet 
darüber hinaus als Vorsitzender 
unseren Außenwirtschaftlichen 
Ausschuss. Als Praktiker und 
Außenhändler mit internationa- 

len Erfahrungen, schätzt er den 
kurzen Weg des Machbaren und 
fördert mit großem Eifer die 
Umsetzbarkeit unternehmen -
scher Forderungen und Anlie -
gen in politische Entscheidun -
gen. Friedrich Vorländer beglei -
tet die Arbeit des LGAD loyal 
und konstruktiv, dafür gilt ihm 
besonderer Dank. Nochmals un -
sere herzlichsten Glückwün-

viel Freude bei uns. 

Wir trauern um 

Herrn Konrad Fischer, ehe-
maliger Geschäftsführer und 
Arbeitsdirektor unserer Mit-
gliedsfirma Südfleisch Hol-
ding AG in München, der am 
10. August 67 -jährig verstarb. 
Konrad Fischer war über vie -
le Jahre hinweg als Mitglied 
unserer Tarifkommission ei -
ner der wichtigsten Ratgeber 
auf der Arbeitgeberseite. 

sche. 

Stolzer Blick zurück 
Zwei unserer wichtigsten Mitarbeiterinnen haben am 1. Okto -
ber 2005 herausragende Betriebsjubiläen erreicht und feiern 
ihre langjährige Zugehörigkeit zum LGAD mit stolzem Blick 

Der LGAD trauert in dankba-
rer Erinnerung um eine vor-
bildliche Persönlichkeit und 
einen sympathischen Unter- 

zurück. 
Frau Ottilie Heider, der die Präsidialverwaltung anvertraut ist, trat 
vor genau 40 Jahren 1965 als Sekretärin in die Beratungsstelle des 
Verbandes ein, wechselte 1975 in das Sekretariat des Hauptge -
schäftsführers und leitet heute die Präsidialverwaltung, welche ne -
ben der Begleitung des Präsidenten und der Betreuung von zwei 
Führungsbereichen des LGAD, immer noch die Projektverwaltung 
öffentlicher Programme in der Betriebsberatung einschließt sowie 

nehmerkollegen. 

IMPRESSUM 
Erscheint alle zwei Monate. 
Verleger: Wirtschaftshilfe des 
Bayerischen Groß- und Außen-
handels GmbH, 80333 München, 
Max-Joseph -Str. 5. Alleiniger Ge -
sellschafter: Landesverband Groß-
und Außenhandel, Vertrieb und 
Dienstleistungen Bayern, 80333 
München, Max-Joseph -Straße 5, 
Tel.: 55 77 01. Verantwortlich für 
Redaktion und Anzeigenteil: Joa - 

das Chef -Sekretariat. 
Frau Gerda Ulrich trat ebenfalls an einem 1. Oktober in den LGAD 
ein, als Sekretärin in der verbandlichen Rechtsabteilung und übt 
diese Tätigkeit seit 1980 nun exakt 25 Jahre aus. Heute umfasst ihre 
Verantwortung die gesamte juristische Verwaltung, vom Termin -
wesen bis hin zur Mitglieder-Telefonberatung und sie ist für viele 
unserer Mitglieder die ,,Brückenbauerin" zur Entscheidungsfindung 
in arbeits- und tarifrechtlichen Angelegenheiten. 

chim Schwichtenberg und 
Burchard Schwarz, 80333 Mün-
chen, Max-Joseph -Straße 5. Druck: 
Typobierl Satz & Druck GmbH, 
Riesenfeldstr. 56, 80809 München. 

Frau Heider und Frau Ulrich sind sozusagen die charmanten Trä -
gerinnen der Wegweisung in der Mitgliederbetreuung. Mit unserer 
Gratulation zu den Jubiläen verbinden wir den großen Dank für die 
erwiesene Treue und alle guten Wünsche. 
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PERSONALIEN 

Martin Vock 
wurde 50 Jahre 
Martin Vock feierte am 29. 
September seinen 50. Geburts -
tag. Herr Vock trat 1985 in un -
sere Mitgliedsfirma, Eltric K. 
Heckel GmbH in Bayreuth, ein 
und wurde nach dem Tod des 
Gesellschafter-Geschäftsfüh -
rers, Herrn Heinrich B. Kleine, 
im Jahre 1993 alleiniger Ge -
schäftsführer. Darüber hinaus 
ist Martin Vock seit 2003 eh -
renamtlicher Richter am So 
algericht in Bayreuth. Der 
LGAD gratuliert auf das Herz -
lichste. 

Hurtmanns und Leicher 
im vbw-Vorstand 
Die Herren Frank Hurtmanns 
und Christoph Leicher, beide 
Mitglieder des LGAD-Präsi -
diums, gehören auch dem 
neuen Vorstand der vbw - Ver -
einigung der Bayerischen 
Wirtschaft an. Mit der Wie -
derberufung folgte die vbw 
der von uns ausgesprochenen 
Nominierung. Wir wünschen 
beiden Herren viel Erfolg für 
ihre Vorstandsarbeit und be -
danken uns für die Bere le 
schaft, als Repräsentanten des 
LGAD in diesem hohen Ent -
scheidungsgremium der Spit -
zenvereinigung der Bayeri -
schen 
wirken. 

Wirtschaft mitzu -

Hauptgeschäftsstelle: 
Max-Joseph -Str. 5,80333 Mönchen, 

Postfach 201337, 
80013 München 

Tel. (089) 55 77 01/02 
Fax: (089) 59 30 15 
e-mail: info@lgad.de 

Geschäftsstelle Nürnberg: 
Sandstr. 29 

90443 Nürnberg 
Tel: (09 11) 20 3180 
Fax: (09 11) 22 16 37 

e-mail: lgadnbg@lgad.de 
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Zum Jahreswechsel: 

Grußwort des 
LGAD-Prösidenten Professor Dr. Dr. h.c. 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

Jahr der Unsicherheit und der 
"i htungslosigkeit liegt hinter 
uns. Gerade in einer Zeit, in der 
entschiedenes Handeln gefordert 
war, haben wir uns eine Hänge -
partie geleistet. Statt mutigen 
Schrittes voran zu gehen, haben 
wir über die Größe und die Be -
schleunigung unserer notwendi -
gen Schritte debattiert und sind 
dabei auf der Stelle getreten. Ver -
trauensverlust, Mutlosigkeit und 
Verunsicherung, einher gehend 
mit Investitions- und Konsum -
zurückhaltung waren die Folge. 
Aber das ist nun hoffentlich Ver -
gangenheit. 
Jetzt ist eine neue Zeit angebro -
chen, eine Zeit zu entschlossenem 

ndeln. Die neue Regierungs -
nnschaft steht, an ihrer Spitze 

die Bundeskanzlerin Angela Mer -
kel, von der man den Eindruck 
hat, dass sie mit Energie dahinter 
steht, das voranzutreiben, was als 
Schnittmenge zwischen den Ko -
alitionären vereinbart wurde. 
Nicht alles im Regierungspro -
gramm ist dazu angetan, Begeis -
terungsstürme in unseren Reihen 
auszulösen; z.B. die Mehrwert -
steuererhöhung, die ab 2007 auf 

uns zukommen 
wird. Zentrales 
Anliegen der Spar -
programme der 
neuen Bundesre -
gierung muss es 
sein, die Staats -
quote zu senken 
und die Rahmen -
bedingungen dafür 
zu setzen, dass die Unternehmen 
investieren und die Bürger konsu -
mieren. Eine Debatte über ständig 
neue und weitere Steuererhö -
hungen bewirkt das Gegenteil. 
Der Reformkurs an sich steht 
nicht mehr in Frage. Die Regie -
rungsparteien sind jetzt in der 
Pflicht, in gemeinsamer Verant -
wortung für das Land Auf -
klärungsarbeit zu leisten und auch 
unpopuläre Schritte zu vollziehen. 
Ein Schritt in die richtige Rich -
tung ist sicher die Lockerung des 
Kündigungsschutzes. Doch das 
ist nur ein Mosaiksteinchen auf 
dem Weg zur bitter notwendigen 
Flexibilisierung und Endbürokra -
tisierung unserer Arbeitswelt. Das 
Umfeld, in dem wir agieren, wird 
längst nicht mehr nur von der na -
tionalen Politik bestimmt. Das 
Signal, dass Überregulierung Gift 
für unsere Unternehmen ist, muss 

auch bei den Orga -
nen der Europäi -
schen Kommission 
ankommen. So lagert 
in der Verordnungs -
und Richtlinienpipe -
line immernoch eini -
ges Ungemach: Etwa 
durch die Antidiskri -
minierungsrichtlinie. 

Der Koalitionsvertrag sieht vor, 
dort weiter zu machen, wo die alte 
Regierung aufgehört hat. Keine 
Minimalumsetzung in nationales 
Recht also, sondern ein böses Ge -
misch aus normiertem Gutmen -
schentum made in Brüssel und 
teutonischem Perfektionismus, 
das zu erhöhtem Dokumentati -
onsaufwand in den Betrieben 
führt. Ähnlich, wie bei der Che -
mikalienrichtlinie (REACH), die 
nicht etwa nur die Hersteller von 
Chemikalien, sondern auch alle 
betrifft, die sie als Ausgangsstoffe 
weiter verarbeiten oder verbrei -
ten. Schließlich sind da noch eher 
,,unscheinbare" Neuerungen, wie 
beim Thema Elektroschrott, das 
zu einer Verteuerung der Elektro -
und Haushaltswaren führen wird. 
Diese Beispiele zeigen, dass wir 
künftig noch viel mehr und viel 
früher auf alles achten müssen, 

Erich Greip 
was aus dem Einfallsreichtum 
der europäischen Verordnungs -
maschinerie auswächst. 
Der Mittelstand und die vielen 
familiengeführten Unternehmen 
wollen jetzt spüren, dass die Poli -
tik sich endlich bewegt. Wir er -
warten von der neuen Bundes -
regierung die Kraft und den Elan 
zu grundlegenden Erneuerungen. 
Der Reformprozess muss konse -
quent, ehrlich und zügig stattfin -
den. Unsere Bereitschaft hierzu 
ist vorhanden und ich denke, das 
gilt für alle in unserem Land. 

Ich danke Ihnen für Ihre treue 
Partnerschaft im LGAD, für viel -
fältigen Rat und für Ihre Unter -
stützung in den vergangenen 
zwölf Monaten. Ich danke Ihnen 
auch für die von Ihnen übernom -
mene Unternehmerverantwor -
tung und für Ihren Mut. Ihnen, 
Ihren Familien und Ihren Beleg -
schaften wünsche ich frohe und 
gesegnete Weihnachten sowie ein 
gutes, gesundes und erfolgreiches 
neues Jahr. 

Ihr 

Professor Dr. Dr. h.c. Erich Greipl 

BITTE BEACHTEN SIE UNSERE BEILAGEN: 

• Merkblätter Rechtsabteilung: 
'Steuerfreiheit von Abfindungen entfällt 
• Das Direktionsrecht des Arbeitgebers 
• Arbeitszeit zum Jahreswechsel 
• Sozialpolitik 
• FASO -Veranstaltungskalender 
• GfH: Finanzierung im Großhandel 

• Buchbesprechungen 

Der LGAD Itrünscht 
allen Mitgliedsfirmen und deren Belegschaften 

gesegiieieWeihnacluen 
und ein glüéklichs neues Jahr! 

Unsere Büros 
in München und Nürnberg 

sind zwischen den 
Feiertagen 

für Sie besetzt. 
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KURZ NOTIERT 
Erfolgreich im Ausland 
Im Rahmen der High Tech Of -
fensive (HTO) hat die Bayeri -
sche Staatsregierung ihr Enga -
gement zur Internationalisie -
rung des Mittelstandes und zur 
Förderung der Außenwirt -
schaft an die aktuellen Bedürf -
nisse mittelständischer Unter -
nehmen angepasst. In einer ak -
tuellen Broschüre werden alle 
außenwirtschaftlichen Förder -
maßnahmen im Überblick vor -
gestellt, die über den LGAD 
r.langejuergen@Igad.de ange -
fordert werden kann. 

Weltweite Daten für 
Messeplanung 
Mit dem aktuellen ,,Auma -
Trade Guide Worldwide 2006" 
gibt der Ausstellungs- und 
Messe -Ausschuss der Deut -
schen Wirtschaft einen profun -
den Überblick über 3.645 
Messeveranstaltungen 2006. 
Das umfangreiche Nachschla -
gewerk kann fur 39 € (inkl. 
MwSt und Versandkosten) 
über www.auma.de bestellt 
werden. Die Bayerische Staats -
regierung unterstützt kleine 
und mittlere Unternehmen 
durch umfassende Organisati -
on und finanzielle Förderung 
von Firmengemeinschaftsbe -
teiligungen an internationalen 
Messen im Ausland. Das Mes -
sebeteiligungsprogramm 2006 
kann beim LGAD abgerufen 
werden: b.schwarz@Igad.de 

Erhöhung des Mindestalters 
zum Fahren leichter Lkw 
Nach einer aktuellen Entschei -
dung des Europäischen Ge -
richtshofes verstoßen die deut -
schen Führerscheinregeln teil -
weise gegen EU-Recht. Die 
Bundesrepublik sieht sich nun -
mehr gehalten, das Mindestal -
ter zum Fahren von Lkw bis 
7,5 Tonnen heraufzusetzen. 
Bislang ist es im Rahmen der 
Berufsausbildung zum Kraft -
fahrer bereits 17 -Jährigen ge -
stattet, einen Lkw bis 7,5 Ton -
nen Gesamtgewicht zu führen. 
Die EU-Richtlinie sieht ein 
Mindestalter von 18 Jahren 
vor. 

1. 

Auf3enhandeIsforum am 22. März 2006 
In Anlehnung an eine bereits 2001 sehr erfolgreich durchgeführte Veranstaltung wird der LGAD - un -
terstützt vom Bayerischen Wirtschaftsministerium - am Mittwoch, den 22.3.2006, in München ein 
Bayerisches Außenhandelsforum mit Kooperationsbörse ausrichten. LGAD-Mitglieder, die mit Un -
terstützung von erfahrenen Außenhandelshäusern fremde Märkte erschließen wollen oder als Ex -
porteure Kontakt zu mittelständischen Firmen des produzierenden Gewerbes suchen, sind herzlich zur 
Mitwirkung eingeladen. Nähere Informationen erhalten Sie über r.langejuergenlgad.de 

Hilfe bei Entscheidungen gibt 
der ,,Bertelsmann Transformati -
ons-Index"(BTI), der alljährlich 
die Fortschritte auf dem Weg zu 
Demokratie und Marktwirt -
schaft in rd. 120 Staaten der 
Welt bewertet. Laut BTI 2006 
überzeugen insbesondere die 
Länder Osteuropas durch ein 
konsequentes Vorantreiben der 
politischen und wirtschaftlichen 
Transformation. Näheres zum 
aktuellen Ranking finden Sie 
unter www.bertelsmann-trans -
formations-index.de 

Entscheidungshi l fe 
für Ausandsinvestitionen 
Die Top Ten des Bertelsmann Transformation Index BTI 2006 

Status-Index 
2003 
Rang 2 
Rang 6 
Rang 2 
Rang 8 
Rang I 
Rang 2 
Rang 2 
Rang 8 
Rang 7 
Rang 8 

Status-Index 
2006 

Management-Index 
2006 

Management-Index 
2003 
nicht im BTI 2003 
Rang 3 
Rang 4 
Rang 10 
Rang 11 
Rang 6 
Rang I 
Rang 8 
Rang 2 
Rang 12 

I Mauritius 
2 Chile 
3 Botswana 
4 Slowenien 
5 Taiwan 
6 Slowakei 
7 Estland 
8 Südkorea 
9 Litauen 
10 Tschechien 

Slowenien 
Estland 
Tschechien 
Taiwan 
Ungarn 
Slowakei 
Litauen 
Südkorea 
Polen 
Chile 

2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 

Die Top Ten des Bertelsmonn Tansfornioüon Index im Vergleich der Jahre 2003 v.2006 (Quelle: Bertelsmann-Stiftung) 

Finanzierungsforum zeigt Aternativen zum Kredit 

Teilnehmer des Foams erfahren Hintergründe zu Finanzierungsthemen aus erster Hand 

Knapp die Hälfte der kleinen und 
mittleren Unternehmen in 
Deutschland klagt aktuellen Zah -
len zufolge über eine Verschlech -
terung ihrer Finanzsituation. Um 
Auswege zu zeigen, stellte der 
LGAD im Rahmen eines Unter -
nehmerforums alternative Finan -
zierungsformen vor. Dazu zählen 
Beteiligungskapital, Bürgschafts -
darlehen und sogenannte Mezza -
nine -Kapitalinstrumente. Hinter 
dem Wort ,,Mezzanine" verbirgt 
sich der italienische Begriff für 
Zwischengeschosse - ein Bild, 
das verdeutlichen soll, dass diese 
Finanzierungsform in der Mitte 
zwischen Eigen- und Fremdkapi -
tal anzusiedeln ist. Ziel ist es, so 
das Rating und damit die Finan -
zierungskonditionen zu verbes -
sern, ohne dass die Kapitalgeber 
sich aktiv in die Unternehmens -
geschäfte einmischen. Das ist der 

Fall bei stillen Beteiligungen, Ge -
nussrechtskapital, Nachrang -
oder Schuldscheindarlehen. Neu 
in diesem Zusammenhang ist ein 
Pilotprojekt der Kreditgarantie -
gemeinschaft fur den Handel in 
Bayern (KGG) frei nach dem 
Motto: „Erst die Bürgschaft, dann 
die Hausbank." Bisher ist der 
Weg zu frischem Kapital, dass 
Unternehmen zu ihrer Hausbank 
gehen und dort um einen Kredit 
ersuchen. Jetzt ist es möglich, 
dass sich der Interessent zuerst an 
die KGG wendet und mit einer 
Bürgschaftszusage in der Tasche 
auf seine Bank zugeht. 
Aktuelle Untersuchungen zei -
gen, dass sich die Suche nach Al -
ternativen zum klassischen Kre -
dit positiv bemerkbar machen: 
So haben kleine und mittlere Un -
ternehmen, die eine Kombinati -
on aus der klassischen Kreditfi- 

nanzierung und diesen innovati -
ven Finanzierungsformen einge -
setzt haben, ein Umsatzwachs -
turn von 3 Prozent jährlich er -
zielt, während die anderen Un -
ternehmen es im Jahresdurch -
schnitt nur auf 1 Prozent ge -
bracht haben. Ähnlich positiv 
wird sich die Einführung eines 
konsequenten Debitorenmanage -
ments bemerkbar machen: F 
derungsausfälle, die dur 
schnittlich etwas über 1% eines 
Jahresumsatzes betragen, lassen 
sich durch Debitorenmanage -
ment deutlich reduzieren. Der 
LGAD kündigte an, dass er 2006 
in Zusammenarbeit mit einer 
Hochschule eine zertifizierte 
Fortbildung zum Kredit-Control -
ler / -Manager anbieten wird. 
Der Präsident des Bundesver -
bands des Deutschen Groß- und 
Außenhandels (BGA) Anton 
Börner betonte im Rahmen der 
Veranstaltung, dass Transparenz 
und Offenheit gegenüber Inves -
toren unerlässlich seien. Bereits 
das ernsthafte Bemühen um eine 
regelmäßige Analyse der Ge -
winn- und Verlustrechnung ma -
che sich positiv in den Ratings 
und damit bei den Kapitalkondi -
tionen bemerkbar. 
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Neue Maßstäbe für Vertragsstrafen 
Entscheidungen des Bundesar -
beitsgerichts aus dem Jahr 2004 
und nun zuletzt vom 21. April 
2005 verwerfen bislang verbreite -
te Klauseln in Arbeitsverträgen. 
Sie gestatten aber für diesen Aus -
schnitt der Vertragsgestaltung eine 
verlässlichere Handhabung und 
schreiben die Anforderungen fest: 
Grundsätze für Vertragsstrafen be -
stimmen sich nach der Vergütung, 

die der Arbeitnehmer im Laufe 
der anwendbaren Kündigungsfrist 
erzielt. Höhere Vertragsstrafen be -
nachteiligen den Arbeitnehmer im 
Regelfall unangemessen und sind 
deshalb unwirksam. Wird für die 
Probezeit eine kurze Kündi -
gungsfrist von 14 Tagen verein -
bart, darf auch die Vertragsstrafe 
den Verdienst für ebendiese zwei 
Wochen nicht überschreiten. Die 

verbreitete pauschale Vereinba -
rung eines Bruttomonatsgehalts 
ist unwirksam. In Fällen außer -
halb der Probezeit sollte der Be -
trag von einem Bruttomonatsge -
halt die Obergrenze einer Ver -
tragsstrafe bilden. Er ist nach dem 
Bundesarbeitsgericht generell als 
Maßstab einer angemessenen 
Vertragsstrafe geeignet, auch 
wenn Kündigungsfristen von 
mehr als einem Monat gelten. 

Verlängerung von befristeten Arbeitsverträgen 
Bei der Verlängerung eines be -
fristeten Arbeitsvertrages darf 
es grundsätzlich nicht zu einer 
Abänderung des Vertragsinhal -

s kommen. Selbst für den Ar -
tnehmer günstigere Regelun -

gen dürfen bei der Verlängerung 
nicht in den bisherigen Arbeits -
vertrag aufgenommen werden. 
Dies hat unlängst das Landesar- 

beitsgericht Bremen entschie -
den. Es stellte hierzu fest: Eine 
Verlängerung eines befristeten 
Vertrages im Sinne des § 14 
Abs. 2 des Teilzeit- und Befris -
tungsgesetzes (TzBfG) liegt 
auch dann nicht vor, wenn ein 
zweiter befristeter Arbeitsver -
trag mehrere neue Vertragsklau -
seln enthält, die für den Arbeit- 

nehmer günstiger sind als die 
Regelungen im ersten Vertrag. 
Lediglich eine arbeitsvertragli -
che Umsetzung von An -
sprüchen, die sich aus Tarifver -
trägen oder Betriebsvereinba -
rungen ergeben, ist unschädlich 
im Sinne des sich aus § 14 Abs. 
2 TzBfG ergebenden Verände -
rungsverbotes. 

Betriebsratswahl: 
Nach dem Betriebsverfassungs -
gesetz muss ein Wahlvorschlag 
von mindestens 1/20 der wahlbe -
rechtigten Arbeitnehmer, minde -
stens jedoch von drei Wahlbe -
rechtigten unterzeichnet sein; in 
Betrieben mit i.d.R. bis zu 20 
wahlberechtigten Arbeitnehmern 
genügt die Unterzeichnung durch 
zwei Wahlberechtigte. In jedem 

Genügend Stützunterschriften? 
Fail genügt die Unterzeichnung 
durch 50 wahlberechtigte Arbeit -
nehmer. Hierzu hat das Bundes -
arbeitsgericht jetzt entschieden, 
dass ein Wahlvorschlag, der eine 
zu geringe Anzahl von Stützun -
terschriften enthält, ungültig ist. 
Befinden sich die Bewerberliste 
und die Stützunterschriften auf 
mehreren Blättern, so muss nach 

dieser Entscheidung eindeutig er -
kennbar sein, dass diese eine ein -
heitliche Urkunde bilden. Dies 
kann sich nicht nur aus einer kör -
perlichen Verbindung der Blätter 
ergeben, sondern auch aus sonsti -
gen, den Schriftstücken anhaften -
den Merkmalen, z.B. der Wieder -
gabe des Kennworts auf den ein -
zelnen Blättern. 

•istlose Kündigung wegen privater Nutzung des Internets 
Auch wenn der Arbeitgeber die 
Privatnutzung nicht ausdrücklich 
verboten hat, verletzt der Arbeit -
nehmer mit einer intensiven zeit -
lichen Nutzung des Internets 
während der Arbeitszeit zu priva -
ten Zwecken seine arbeitsvertrag -
lichen Pflichten. Das gilt insbe- 

sondere dann, wenn der Arbeit -
nehmer auf Internetseiten mit por -
nografischem Inhalt zugreift. Die -
se Pflichtverletzung könne ein 
wichtiger Grund zur fristlosen 
Kündigung des Arbeitsverhältnis -
ses sein, entschied das Bundesar -
beitsgericht. Allerdings stellt sich 

immer die Frage, ob es dem Ar -
beitgeber zumutbar ist, bis zum 
Ablauf der ordentlichen Kündi -
gungsfrist das Arbeitsverhältnis 
fortzusetzen und ob die notwen -
dige Interessenabwägung zuguns -
ten des Arbeitgebers ausfüllt. Las -
sen Sie sich von uns beraten! 

Abmahnungen möglichst zeitnah aussprechen 
In einer aktuellen Entschei -
dung des Landesarbeitsgerichts 
(LAG) Nürnberg über den Fall 
eines Arbeitgebers, der einen 
Angestellten wegen einer Kun -
denreklamation erst nach einem 
halben Jahr abgemahnt hatte, 
hat der Arbeitgeber nach die -
sem Zeitraum sein Recht zur 
Abmahnung verwirkt. Auf Ver- 

langen des Arbeitnehmers muss 
sie auch aus der Personalakte 
entfernt werden - und dies, ob -
wohl es keine gesetzliche Re -
gelfrist für das Aussprechen ei -
ner Abmahnung gibt. Das Ge -
richt begründete seine Ent -
scheidung wie folgt: Nach 
sechs Monaten könne der Ar -
beitnehmer darauf vertrauen, 

dass der Arbeitgeber einen Vor -
fall oder schweren Pflichtver -
stoß nicht mehr sanktioniere. 
Dies gilt zumindest dann, wenn 
besondere Umstände für das 
Abwarten nicht erkennbar sind. 
Grundsätzlich empfiehlt es sich 
also, Abmahnungen, wenn 
schon nötig, schnell auszu -
sprechen. 

KURZ NOTIERT 
Arbeitgeber darf Zeugnis 
nur in beanstandeten 
Passagen verändern 

Enthält ein Arbeitszeugnis for -
male oder inhaltliche Fehler, 
hat der Arbeitnehmer einen 
Anspruch auf Berichtigung 
des Zeugnisses. Bei der Aus -
stellung des neuen Zeugnisses 
ist der Arbeitgeber an den 
nicht beanstandeten Text des 
ursprünglichen Zeugnisses ge -
bunden. Etwas anderes gelte 
nur, wenn dem Arbeitgeber 
nachträglich Umstände be -
kannt werden, die die Leistung 
oder das Verhalten des Arbeit -
nehmers in einem anderen 
Licht erscheinen lassen. 

Geklaute Anfahrtsskizze 
verletzt Urheberrecht 

Über 1.200 Euro musste ein 
Heizungsbauer hinblättern, 
weil er die Anfahrtsskizze auf 
seiner Homepage einfach aus 
dem Autoatlas gescannt hatte. 
Der Herausgeber der Karte 
hatte einen Rechtsanwalt be -
auftragt, den Handwerker ab -
zumahnen. 700 Euro Schaden -
ersatz musste dieser zahlen 
und obendrein 500 Euro An -
waltsgebühr. Der Verstoß war 
eindeutig: Denn auch Karten 
sind urheberrechtlich ge -
schützt. 
Wenn die fremde Karte nicht 
ausdrücklich fur die Nutzung 
im Netz freigegeben ist, liegt 
immer ein Verstoß gegen das 
Urheberrecht vor. Das gilt für 
Ausschnitte aus Atlanten 
ebenso wie für Stadtpläne aus 
dem Internet. Auch Karten, 
bei denen kein ausdrückliches 
Copyright vermerkt ist, darf 
man nicht einfach klauen. 
Trotzdem ist es nicht nötig, für 
eine Anfahrtsskizze auf der 
Homepage ein Vermögen aus -
zugeben. Denn beim Landes -
vermessungs- oder Kataster -
amt gibt es gutes Kartenmate -
rial häufig kostenlos oder sehr 
günstig zur gewerblichen Nut -
zung. Auch ein Link auf einen 
externen Routenplaner ist in 
dieser Hinsicht unbedenklich. 
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WIR TRAUERN UM 

Herrn Ludwig J. Marchner, 
Geschäftsführer unserer Mit -
gliedsfirma BIRKAN Druck -
tuchtechnik GmbH, Eching am 
Ammersee, der am 26. 10.2005 
im Alter von 73 Jahren ver -
starb. 1966 hatte Ludwig Mar -
chner von der Witwe des Fir -
mengründers Alois Kandlbin -
der, die Birkner & Kandibinder 
OHG übernommen. Unter sei -
ner Leitung entwickelte sich 
das Unternehmen rasch weiter, 
so dass er 1979 in Eching einen 
hochmodernen Konfektionier -
betrieb aufbauen konnte. Im 
Gedächtnis seiner Geschäft -
spartner und Mitarbeiter wird 
er nicht nur als echte Unterneh -
merpersönlichkeit des Mittel -
stands, sondern vor allem als 
liebenswürdiger, warmherziger 
Mensch in Erinnerung bleiben. 

Herrn Andreas Stölzel, 
Gründer unserer Mitgliedsfir -
ma Pressluft-Stölzel KG in 
Nürnberg, der am 28. 9. 2005 
im 90. Lebensjahr verstarb. Er 
war Inhaber der traditions -
reichsten Fachgroßhandlungen 
Nordbayerns für Kompresso -
ren, Pneumatik, Druckluft -
werkzeuge und Armaturen, die 
er 1957 gründete. Andreas 
Stölzel hat mit Tatkraft und of -
fenem Sinn die Firma lange 
Jahrzehnte geführt und geprägt. 

Der LGAD trauert um 
die Verstorbenen und wird 
ihr Andenken in Ehren 

bewahren. 
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Weiferbidung und Persona entwicHung 
Im Rahmen des Arbeitskreises 
Großhandel Augsburg/Schwa -
ben des LGAD, der diesmal in 
den Räumen unserer Mitglieds -
firma A. Denzel KG in Wertin -
gen stattfand, stand das Thema 
,,Fort- und Weiterbildung" im 
Mittelpunkt. Frau Dr. Schuster, 
die Geschäftsführerin unserer 
Akademie Handel, informierte 
über die neuesten Entwicklun -
gen im Bereich der betriebli -
chen Weiterbildung und über die 
aktuellen Schulungs- und Qua -
lifizierungskonzepte der Akade -
mie. Laut Frau Dr. Schuster 

werden in Zukunft vermehrt 
innerbetriebliche, präzise auf 
den Bedarf der Firmen Zuge -
schnittene Qualifizierungsange -
bote, den Weiterbildungssektor 
bestimmen. Nur Unternehmen, 
die konsequent und frühzeitig in 
das Know-how ihrer Mitarbeiter 
investieren, werden sich in Zu -
kunft in einem immer schwieri -
ger werdenden Wettbewerbsum -
feld behaupten können. 
Der Vortrag von Frau Dr. 
Schuster kann über den LGAD 
b.schwarzlgad.de angefordert 
werden. 

Arbeitskreis Großhandel Augsburg/Schwaben in den Rtumen der Firma A. Deozel KG 

Kompromiss zur EU-Chemikalienverordnung 

Mit einem Kompromiss endete 
die Diskussion über die neue 
EU -Verordnung über Registrie -
rung, Evaluation und Zulassung 
von Chemikalien (REACH), die 
unbefriedigend bleibt. 
Zentraler Kritikpunkt für den im 
Besonderen betroffenen Chemie -
handel: immer noch ist keine zu -
friedenstellende Regelung für 
den Import von Zubereitungen, 
also Mischungen von Stoffen, 
gefunden worden. 
Kritisch zu bewerten ist, dass 
eine Zulassung nach dem be -
schlossenen Text nur dann erteilt 
werden darf, ,,wenn es keine ge -
eigneten Alternativstoffe oder - 

technologien gibt" und ,,nachge -
wiesen wird, dass die sozioöko -
nomischen Vorteile die Risiken 

überwiegen, die die Verwendung 
des Stoffes für die menschliche 
Gesundheit oder die Umwelt mit 
sich bringt". Hier trägt die Viel -
zahl unbestimmter Rechtsbegrif -
fe die Gefahr großer Unsicher -
heit bei der Anwendung mit sich. 
Positiv beurteilt der LGAD das 
jetzt vorgesehene System zur 
Vorregistrierung und die Ein -
führung von Verwendungs- und 
Expositionskategorien, die nicht 
nur die Risikokommunikation 
vereinfachen werden, sondern 
auch die Registrierung selbst. 
Auch das nun eingefügte Prinzip 
,,one substance - one registrati -
on", die Stärkung der Europäi -
schen Agentur und die Einrich -
tung von 'helpdesks' sind Schrit -
te in eine gute Richtung. 

Für Ersatz- bzw. Neuberufungen ehrenamtlicher Richter am 
Arbeitsgericht Passau suchen wir zwei bis drei Unternehmer 
bzw. im Unternehmen gleichgestellte Persönlichkeiten zur 

Ergänzung unserer Vorschlagslisten. 
Bei Interesse melden Sie sich bitte beim LGAD, München, 

Herrn Werner Sattel persönlich, Tel.: 089/545937-17. 

KURZ NOTIERT 
IT-Security für das 
Management 
Führungskräfte delegieren 
häufig die Verantwortung für 
die Sicherheit ihrer Computer. 
Dabei führen Fehler in diesem 
Bereich nicht selten zu erheb -
lichen Haftungsrisiken. Das 
Kontrollabfragegesetz und 
Basel II zwingen die Unter -
nehmen dazu, die Frage nach 
der Sicherheit der Betriebs -IT 
sowie Haftungsrisiken noch 
intensiver zu prüfen. 
Informationen erteilt unsere 
Mitgliedsfirma netsecure 
( www.netsecure .de ). 

Neuer LGAD-Ausschuss 
Unter Vorsitz von Präside 
Prof Dr. Dr. h.c. Greipl tagte 
am 28. 10. 2005 das LGAD -
Präsidium. In einer Strategie -
Diskussion ging es u.a. dar -
um, welche Sachbereiche im 
Interesse der LGAD-Mitglie -
der weiterhin im Mittelpunkt 
unseres wirtschaftspolitischen 
Engagements stehen werden. 
Dabei fiel die Entscheidung, 
die künftige Entfaltung eines 
Ausschusses für Betriebswirt -
schaft und Unternehmens -
führung besonders zu fordern. 
Die hauptamtliche Begleitung 
übernimmt zunächst Herr 
Dipl.-Kfm. Werner Sattel. 
Unternehmer und/oder lei -
tende Angestellte, die 
dem neuen Gremium mit -
arbeiten möchten, melden 
sich bitte unter E-Mail: 
info@lgad.de oder per Fax 
089/54593730. 

Hauptgeschäftsstelle: 
Max-Joseph -Str. 5,80333 München, 

Postfach 201337, 
80013 München 

Tel. (089) 55 77 01/02 
Fax: (089) 5930 15 
e-mail: info@lgad.de 

Geschäftsstelle Nürnberg: 
Sandstr. 29 

90443 Nürnberg 
Tel: (09 11) 20 3180 
Fax: (09 11) 22 16 37 

e-mail: lgadnbg@lgod.de 


